
130.1 

Justizgesetz (JG) 

vom 31. Mai 2010 

 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf die Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV), 
namentlich die Artikel 120–128; 
gestützt auf die Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, 
ZPO) vom 19. Dezember 2008; 
gestützt auf die Schweizerische Strafprozessordnung (Strafprozessordnung, 
StPO) vom 5. Oktober 2007; 
gestützt auf die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung 
(Jugendstrafprozessordnung, JStPO) vom 20. März 2009; 
gestützt auf die Botschaft des Staatsrates vom 14. Dezember 2009; 
auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I. TITEL 
Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Gegenstand 
a) Im Allgemeinen 

1 Dieses Gesetz regelt die Zivil- und Strafrechtspflege sowie die 
Verwaltungsrechtspflege, soweit diese vom Kantonsgericht wahrgenommen 
wird. 
2 Es enthält zudem verfahrensrechtliche Bestimmungen von allgemeiner 
Tragweite sowie die Einführungsbestimmungen zur Zivilprozess-, 
Strafprozess- und Jugendstrafprozessordnung; die Spezialgesetzgebung 
bleibt vorbehalten. 
3 Das Verwaltungs- und das Verwaltungsgerichtsverfahren richtet sich nach 
dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege. 

Art. 2 b) Kantonales Zivil- und Strafrecht 
Die Zivilprozess-, Strafprozess- und Jugendstrafprozessordnung sowie 
dieses Gesetz finden auch auf das Zivil- und Strafrecht des Kantons sowie 
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auf das Übertretungsstrafrecht der Gemeinden Anwendung; besondere 
Bestimmungen bleiben vorbehalten. 

Art. 3 Gerichtsbehörden 
1 Die Zivilrechtspflege wird ausgeübt: 
a) von den Friedensgerichten; 
b) von den Schlichtungsbehörden in Miet- und Pachtangelegenheiten und 

im Bereich der Gleichstellung von Frau und Mann; 
c) von den Zivilgerichten und den Arbeits- und Mietgerichten; 
d) vom Kantonsgericht. 
2 Die Strafrechtspflege wird ausgeübt: 
a) von den Oberamtspersonen; 
b) von der Staatsanwaltschaft; 
c) vom Zwangsmassnahmengericht; 
d) von den Polizeirichterinnen und Polizeirichtern; 
e) von den Bezirksstrafgerichten; 
f) vom Wirtschaftsstrafgericht; 
g) vom Jugendstrafgericht; 
h) vom Kantonsgericht. 
3 Die Verwaltungsrechtspflege wird vom Kantonsgericht und von den 
besonderen Verwaltungsjustizbehörden ausgeübt. 
4 Vorbehalten bleiben die Befugnisse, die durch dieses Gesetz oder durch 
die Spezialgesetzgebung der Präsidentin oder dem Präsidenten der 
betreffenden Gerichtsbehörde übertragen werden. 

II. TITEL 
Amt der Richterinnen und Richter 

1. KAPITEL 
Allgemeine Bestimmungen 

Art. 4 Begriffe 
1 Richterinnen und Richter sind Personen, die alleine oder im Kollegium 
über richterliche Entscheidbefugnisse verfügen; zu diesen Personen 
gehören auch die Beisitzenden und die Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte. 
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2 Berufsrichterinnen und Berufsrichter sind Personen, die ihr Amt in einem 
Anstellungsverhältnis mit Voll- oder Teilpensum ausüben. 
3 Die besondere Stellung der Oberamtspersonen bleibt vorbehalten. 

Art. 5 Unabhängigkeit 
1 Die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt ist gewährleistet. 
2 Die Gerichtsbehörden sind bei der Ausübung ihres Amtes nur dem Recht 
verpflichtet. 

Art. 6 Amtsdauer und Altersgrenze 
1 Richterinnen und Richter werden auf unbestimmte Zeit gewählt. 
2 Berufsrichterinnen und Berufsrichter scheiden am Ende des 
Kalenderjahres, in dem sie das 65. Altersjahr vollendet haben, aus ihrem 
Amt aus, nebenberufliche Richterinnen und Richter am Ende des 
Kalenderjahres, in dem sie das 70. Altersjahr vollendet haben. Der Justizrat 
kann für einzelne Verfahren Ausnahmen gewähren, insbesondere um einer 
Richterin oder einem Richter den Abschluss eines umfangreichen 
Verfahrens zu ermöglichen. 
3 Die Abberufung (Art. 107 ff.) bleibt vorbehalten. 

Art. 7 Wohnsitzpflicht 
1 Richterinnen und Richter haben ihren Wohnsitz im Kanton. 
2 Die Beisitzenden haben ihren Wohnsitz im betreffenden Gerichtskreis. 
3 Der Justizrat kann befristete Abweichungen von dieser Regel gestatten, 
sofern dadurch der Verwaltung des Gerichtswesens kein Nachteil entsteht. 

Art. 8 Stellung 
Berufsrichterinnen und Berufsrichter unterstehen der Gesetzgebung über 
das Staatspersonal; abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
andere besondere Vorschriften bleiben vorbehalten. 

2. KAPITEL 
Wahl 

Art. 9 Wählbarkeit 
a) Im Allgemeinen 

1 Als Richterinnen und Richter sind Personen wählbar: 
a) die in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt sind oder 

ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung sind; 
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b) gegen die keine Verlustscheine bestehen; 
c) die nicht strafrechtlich verurteilt wurden wegen Handlungen, die mit 

dem richterlichen Amt nicht vereinbar sind. 
2 Die ausländischen Staatsangehörigen müssen zudem seit mindestens fünf 
Jahren Wohnsitz im Kanton haben. 
3 Die Artikel 16 und 17 bleiben vorbehalten. 

Art. 10 b) Ausbildung 
1 Berufsrichterinnen und -richter sind entweder im Besitz eines 
Anwaltspatentes oder sie sind im Besitz eines Lizentiates oder Masters der 
Rechtswissenschaften. Sie weisen sich über genügende praktische 
Kenntnisse zur Ausübung des vorgesehenen Amtes aus. 
2 … 

Art. 11 Verfahren 
a) Grundsätze 

Richterinnen und Richter werden nach einer Ausschreibung auf 
Stellungnahme des Justizrats vom Grossen Rat gewählt. 

Art. 12 b) Aufgaben des Justizrats 
1 Der Justizrat organisiert die Ausschreibung, überprüft die 
Wählbarkeitsvoraussetzungen und begutachtet die Bewerbungen zuhanden 
des Grossen Rats. 
2 Bei der Begutachtung der Bewerbungen stützt sich der Justizrat auf die 
Ausbildung, die berufliche Erfahrung und die persönlichen Qualitäten der 
Kandidatinnen und Kandidaten. 
3 Er leitet die Bewerbungsunterlagen an den Grossen Rat weiter; dieser 
unterbreitet sie seiner Justizkommission zur Stellungnahme. 

Art. 13 c) Verfahren vor dem Grossen Rat 
1 Die Richterinnen und Richter werden aus den Bewerberinnen und 
Bewerbern in Einzelwahl gewählt. 
2 Die Wahlen werden von der Justizkommission des Grossen Rats 
vorbereitet. 

Art. 14 d) Eid oder feierliches Versprechen 
1 Vor Amtsantritt leisten die Richterinnen und Richter vor dem Grossen Rat 
den Eid oder geben vor ihm das feierliche Versprechen ab, ihr Amt getreu 
auszuüben. 
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2 Die Wahl wird hinfällig, wenn die gewählte Person den Eid oder das 
feierliche Versprechen verweigert. 

3. KAPITEL 
Unvereinbarkeit 

Art. 15 Gewaltenteilung 
Berufsrichterinnen und -richter können nicht Mitglied des Staatsrats oder 
des Grossen Rats oder Oberamtsperson sein. 

Art. 16 Verwandtschaft 
1 Es können nicht gleichzeitig als Richterin oder Richter oder als 
Gerichtsschreiberin oder Gerichtsschreiber derselben Gerichtsbehörde 
angehören: 
a) Verwandte in direkter Linie; 
b) Ehegatten und die eingetragenen Partnerinnen oder Partner; 
c) Verschwägerte ersten Grades (Schwiegervater oder -mutter und 

Schwiegersohn oder -tochter); 
d) voll- und halbbürtige Geschwister; 
e) Verwandte und Verschwägerte dritten Grades (Onkel, Tante, Neffe und 

Nichte); 
f) Geschwisterkinder; 
g) Verschwägerte zweiten Grades (Schwäger, Schwägerinnen); 
h) Personen, deren Ehegatten oder eingetragene Partnerinnen oder Partner 

verschwistert sind. 
2 Diese Unvereinbarkeitsgründe aufgrund von Verwandtschaft oder 
Schwägerschaft gelten ebenfalls für Personen in faktischer 
Lebensgemeinschaft. 
3 Entsteht eine Unvereinbarkeit nach Absatz 1 oder 2, so verzichtet 
diejenige Person, die ihr Amt weniger lange bekleidet, auf ihr Amt, sofern 
die betroffenen Personen keine andere Lösung treffen. 
4 Der Justizrat kann für Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber 
Ausnahmen gestatten, insbesondere wenn sie bei der betreffenden 
Gerichtsbehörde ein Praktikum absolvieren. 

Art. 17 Unvereinbare Tätigkeiten 
1 Richterinnen und Richtern ist jede Tätigkeit untersagt, die mit der 
richterlichen Unabhängigkeit oder der Würde ihres Amtes unvereinbar ist. 
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2 Berufsrichterinnen und -richter dürfen keiner anderen entgeltlichen 
Beschäftigung nachgehen. 
3 Der Justizrat kann Berufsrichterinnen und -richtern eine andere 
entgeltliche Beschäftigung gestatten, sofern dadurch der Verwaltung des 
Gerichtswesens kein Nachteil entsteht und die Unabhängigkeit der Justiz 
nicht gefährdet erscheint. Sind diese Voraussetzungen bei Richterinnen 
oder Richtern im Teilpensum gegeben, so muss die Bewilligung erteilt 
werden. 
4 Der Justizrat kann eine Berufsrichterin oder einen Berufsrichter in 
mehreren Gerichtskreisen mit der gleichen Funktion betrauen. 

4. KAPITEL 
Ausstand 

Art. 18 
1 Die Ausstandsgründe und das Ausstandsverfahren richten sich nach der 
anwendbaren Verfahrensordnung. 
2 Ist der Ausstand strittig, so entscheidet folgende Behörde oder Person: 
a) bei einem Kollegialgericht: das Gericht unter Ausschluss des 

betroffenen Mitglieds und unter Beizug eines Ersatzmitglieds; 
b) bei einem Einzelgericht: die Stellvertreterin oder der Stellvertreter; 
c) bei einer sachverständigen Person: die Behörde, die sie bestimmt hat; 
d) bei einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter: die Verfahrensleitung. 
Die besonderen Vorschriften der Strafprozessordnung bleiben vorbehalten. 
3 Ist eine Kollegialbehörde infolge von Ausstandsgesuchen nicht mehr 
beschlussfähig, so ernennt der Justizrat die notwendige Anzahl 
ausserordentlicher Mitglieder, damit sie über das Ausstandsgesuch 
entscheiden kann. 

III. TITEL 
Interne Organisation der Gerichtsbehörden und Infrastruktur 

Art. 19 Anzahl der Richterinnen und Richter und der Mitarbeitenden 
1 Für eine sowohl qualitativ hochstehende als auch rasche 
Geschäftserledigung verfügt jede Gerichtsbehörde über hinreichend 
Richterinnen und Richter, Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber 
sowie administratives Personal. 
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2 Die Anzahl der Richterinnen und Richter, der Gerichtsschreiberinnen und 
Gerichtsschreiber sowie der übrigen Mitarbeitenden wird nach Anhörung der 
betroffenen Gerichtsbehörde und des Justizrats vom Staatsrat festgelegt. 

Art. 20 Sprache 
Bei Gerichtsbehörden, deren Zuständigkeit sich auf einen zweisprachigen 
Gerichtskreis erstrecken, sind beide Amtssprachen angemessen vertreten. 

Art. 21 Richterinnen und Richter 
a) Gerichtsverwaltung 

1 Den Berufsrichterinnen und -richtern einer Gerichtsbehörde obliegt die 
Verwaltung dieser Behörde. 
2 Soweit eine Gerichtsbehörde über mehrere Berufsrichterinnen und 
Berufsrichter verfügt, sind diese einander gleichgestellt. Sie bestimmen aus 
ihrer Mitte eine Person, die jeweils für ein Jahr in den administrativen 
Angelegenheiten den Vorsitz führt. Haben sie niemanden bestimmt, so 
bezeichnet der Justizrat diese Person. 
3 Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Organisation 
des Kantonsgerichts und der Staatsanwaltschaft. 

Art. 22 b) Stellvertretung 
1 Jede Berufsrichterin und jeder Berufsrichter verfügt für den Fall, dass sie 
oder er verhindert ist, über eine ordentliche Stellvertretung. 
2 Die Stellvertretung wird vom Justizrat aus dem Kreis der 
Berufsrichterinnen und Berufsrichter der betreffenden Gerichtsbehörde 
sämtlicher Gerichtsbezirke bestimmt und muss über die gleichen fachlichen 
und sprachlichen Fähigkeiten verfügen, um die Geschäfte der verhinderten 
Person angemessen wahrnehmen zu können. Vorbehalten bleiben die 
Vorschriften über die Bezeichnung der Stellvertretung für die 
Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt und für die 
Kantonsrichterinnen und -richter. 
3 Ist auch die ordentliche Stellvertretung verhindert, so nimmt sich eine 
andere Berufsrichterin oder ein anderer Berufsrichter, die oder der über die 
gleichen fachlichen und sprachlichen Fähigkeiten verfügt, der Sache an. 
4 Sind alle in Frage kommenden Berufsrichterinnen und -richter verhindert 
und kann auch aus der Mitte der Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter des 
Kantonsgerichts keine hinreichende Stellvertretung bestellt werden, so 
bezeichnet der Justizrat ad hoc die notwendige Anzahl Richterinnen und 
Richter und vereidigt sie. 

 7 



Justizgesetz 130.1 
 
Art. 23 Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber 

a) Aufgaben 
1 Zur gesetzmässigen Besetzung jeder Gerichtsbehörde gehört auch eine 
Gerichtsschreiberin oder ein Gerichtsschreiber. 
2 Die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber wirken bei allen 
Entscheiden mit beratender Stimme mit; vorbehalten sind prozessleitende 
Verfügungen und die gesetzlichen Ausnahmen. 
3 Sie wirken an der richtigen Abwicklung der Geschäfte mit, redigieren die 
Urteile, Beschlüsse und anderen Akte, die von der Behörde ausgehen, der 
sie unterstellt sind, und unterzeichnen sie. Sie nehmen zudem alle 
Aufgaben wahr, die die Gesetzgebung ihnen überträgt. 
4 Gerichtsschreiber-Berichterstatterinnen und Gerichtsschreiber-
Berichterstatter instruieren die Angelegenheiten und verfassen 
Urteilsentwürfe zuhanden der Spruchbehörde. Ihre Stellung wird im 
Reglement des Kantonsgerichts geregelt. 

Art. 24 b) Stellung 
1 Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber verfügen über ein Lizentiat 
oder einen Master der Rechtswissenschaften. 
2 Die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber unterstehen der 
Behörde, der sie zugeteilt sind, und der vorsitzenden Person; sie haben 
deren Weisungen zu befolgen. 
3 Gerichtsbehörden mit mehreren Gerichtsschreiberinnen und 
Gerichtsschreibern können eine Chefgerichtsschreiberin oder einen 
Chefgerichtsschreiber bezeichnen und dieser Person besondere Aufgaben 
übertragen. 
4 Das Kantonsgericht verfügt zudem über Gerichtsschreiber-
Berichterstatterinnen und Gerichtsschreiber-Berichterstatter. 

Art. 25 c) Andere Tätigkeiten 
Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber können als 
Berufsrichterinnen oder Berufsrichter amten. Im Übrigen richtet sich die 
Zulässigkeit einer entgeltlichen Beschäftigung nach der Gesetzgebung über 
das Staatspersonal. 

Art. 26 d) Verhinderung aller Gerichtsschreiberinnen und 
Gerichtsschreiber 

Sind alle Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber einer 
Gerichtsbehörde verhindert, bezeichnet die Verfahrensleitung eine 
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Gerichtsschreiberin oder einen Gerichtsschreiber ad hoc und vereidigt diese 
Person. 

Art. 27 Weibelinnen und Weibel 
1 Soweit eine Gerichtsbehörde über Weibelinnen oder Weibel verfügt, 
nehmen diese die Aufgaben wahr, die ihnen von der Gerichtsbehörde 
übertragen werden; sie erhalten von der Behörde, der sie unterstellt sind, die 
nötigen Weisungen. 
2 Sie unterstehen der Aufsicht der Berufsrichterinnen und -richter oder der 
Chefgerichtsschreiberin oder des Chefgerichtsschreibers bzw. der 
Generalsekretärin oder des Generalsekretärs derjenigen Behörde, der sie 
unterstellt sind. 
3 Die Weibelinnen und Weibel können auf der Gerichtsschreiberei der 
Behörde, der sie unterstellt sind, zu Büroarbeiten angehalten werden. 

Art. 28 Anstellung des Personals 
1 Die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Gerichtsschreiberei sowie die Weibelinnen und Weibel 
werden nach der Gesetzgebung über das Staatspersonal angestellt und von 
der Behörde, der sie unterstellt sind vereidigt. 
2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichtsschreiberei des 
Kantonsgerichts werden von diesem angestellt. 

Art. 29 Organisationsreglement 
1 Soweit nicht im Gesetz geregelt, bestimmen die Gerichtsbehörden ihre 
Organisation in einem Reglement. Bleibt eine Behörde untätig, so erlässt 
das Kantonsgericht das Reglement. 
2 Die Artikel 49 und 66 Abs. 2 bleiben vorbehalten. 

Art. 30 Information der Öffentlichkeit 
1 Die Gerichtsbehörden stellen gemäss der einschlägigen Gesetzgebung und 
im Einklang mit den Prozessordnungen sicher, dass: 
a) die Öffentlichkeit über ihre Rechtsprechungs- und Verwaltungstätigkeit 

und über allgemeine Fragen im Zusammenhang mit dem Gerichtswesen 
informiert wird; 

b) der Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährleistet ist. 
2 Das Kantonsgericht ergänzt diese Bestimmungen auf dem 
Verordnungsweg. 
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Art. 31 Infrastruktur 
1 Der Staat stellt den Gerichtsbehörden die nötige Infrastruktur und 
sämtliche für die Tätigkeit der Gerichtsbehörden erforderlichen Mittel zur 
Verfügung. 
2 Die Gemeinden können bei Bedarf verpflichtet werden, dem Staat auf 
dessen Kosten zweckmässige Räumlichkeiten oder Grundstücke für die 
Gerichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Ist die Höhe der Entschädigung 
streitig, so entscheidet die Enteignungskommission. 

IV. TITEL 
Zuständigkeit der Gerichtsbehörden 

1. KAPITEL 
Gerichtskreise 

Art. 32 Grundsatz 
1 Wo es nicht anders bestimmt ist, erstreckt sich die Gerichtsbarkeit einer 
Gerichtsbehörde auf den Gerichtsbezirk, in dem sie ihren Sitz hat. 
2 Die Gerichtsbezirke entsprechen den Verwaltungsbezirken; es sind dies: 
a) der Gerichtsbezirk Saane mit Gerichtssitz in Freiburg; 
b) der Gerichtsbezirk Sense mit Gerichtssitz in Tafers; 
c) der Gerichtsbezirk Greyerz mit Gerichtssitz in Bulle; 
d) der Gerichtsbezirk See mit Gerichtssitz in Murten; 
e) der Gerichtsbezirk Glane mit Gerichtssitz in Romont; 
f) der Gerichtsbezirk Broye mit Gerichtssitz in Estavayer-le-Lac; 
g) der Gerichtsbezirk Vivisbach mit Gerichtssitz in Châtel-Saint-Denis. 
3 In allen Gerichtsbezirken besteht am Gerichtssitz nach Absatz 2 ein 
Bezirksgericht und ein Friedensgericht. 
4 Sofern es die Umstände rechtfertigen, kann die Verfahrensleitung 
anordnen, dass Sitzungen ausnahmsweise an einem anderen Ort als am 
Gerichtssitz durchgeführt werden. 

Art. 33 Kantonsgebiet 
Auf das ganze Kantonsgebiet erstreckt sich die Gerichtsbarkeit des 
Kantonsgerichts, des Zwangsmassnahmengerichts, des 
Wirtschaftsstrafgerichts, des Jugendstrafgerichts und der 
Staatsanwaltschaft. 
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Art. 34 Mietgerichte 
1 Die Mietgerichtsbarkeit wird von drei Mietgerichten wahrgenommen, 
nämlich vom: 
a) Gericht für den Saanebezirk mit Sitz in Freiburg; 
b) Gericht für den Sense- und den Seebezirk mit Sitz in Tafers; 
c) Gericht für den Greyerz-, den Glane-, den Broye- und den 

Vivisbachbezirk mit Sitz in Bulle. 
2 Das Mietgericht tagt in der Regel in den Räumlichkeiten des Gerichts 
desjenigen Bezirks, in dem sich der Mietgegenstand befindet. 

2. KAPITEL 
Kantonsgericht 

1. ABSCHNITT 
Grundsätze 

Art. 35 Zuständigkeit 
1 Das Kantonsgericht ist die oberste Behörde in Zivil-, Straf- und 
Verwaltungssachen. 
2 Das Kantonsgericht ist letzte kantonale Rechtsmittelinstanz in allen 
Streitigkeiten, soweit eine Streitigkeit nicht durch Gesetz in die endgültige 
Zuständigkeit einer anderen Behörde gelegt wird. 
3 Das Kantonsgericht urteilt als einzige kantonale Instanz in Fällen, in 
denen die Gesetzgebung dies vorsieht. 
4 Es kann den Gerichtsbehörden Empfehlungen machen im Hinblick auf ein 
koordiniertes und einheitliches Vorgehen. 

Art. 36 Gerichtsbarkeit und Sitz 
1 Die Tätigkeit des Kantonsgerichts erstreckt sich auf den Kanton. 
2 Es hat seinen Sitz in Freiburg. 
3 Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann es an jedem andern Ort tagen. 
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2. ABSCHNITT 
Zusammensetzung 

Art. 37 Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter 
1 Das Kantonsgericht besteht aus 12 bis 16 Richterinnen und Richtern und 
mindestens gleich vielen Ersatzrichterinnen und Ersatzrichtern. 
2 Das Amt des Kantonsrichters bzw. der Kantonsrichterin kann in einer 
50 %-Stelle ausgeübt werden; es dürfen aber höchstens zwei Vollzeitstellen 
auf 50 %-Stellen aufgeteilt werden. 

Art. 38 Präsidium und Vizepräsidium 
1 Die Präsidentin oder der Präsident des Kantonsgerichts wird vom Grossen 
Rat für ein Jahr gewählt. Sie oder er kann nicht unmittelbar wieder gewählt 
werden. 
2 Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Kantonsgerichts wird vom 
Kantonsgericht unter den Richterinnen und Richtern für ein Jahr ernannt. 

Art. 39 Generalsekretärin oder Generalsekretär 
1 Das Kantonsgericht hat eine Generalsekretärin oder einen 
Generalsekretär. Diese Person muss Inhaberin eines Lizentiats oder Masters 
der Rechtswissenschaften sein. 
2 Sie oder er kann als Gerichtsschreiberin oder Gerichtsschreiber tätig sein. 

3. ABSCHNITT 
Organisation 

Art. 40 Gesamtgericht 
1 Das Gesamtgericht wird aus allen ordentlichen Kantonsrichterinnen und 
Kantonsrichtern gebildet. Es behandelt die organisatorischen und 
administrativen Fragen des Gerichts und übt die Befugnisse aus, die ihm als 
Anstellungs- und Aufsichtsbehörde übertragen sind. 
2 Das Gesamtgericht kann nur gültig tagen oder auf dem Zirkulationsweg 
entscheiden, wenn mindestens zwei Drittel der Richterinnen und Richter 
mitwirken. 

Art. 41 Verwaltungskommission 
1 Die Verwaltungskommission besteht aus: 
a) der Präsidentin oder dem Präsidenten; 
b) der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten; 
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c) den drei Abteilungspräsidentinnen und Abteilungspräsidenten. 
2 Die Generalsekretärin oder der Generalsekretär hat beratende Stimme. 
3 Die Verwaltungskommission ist verantwortlich für die Verwaltung des 
Gerichts. Sie ist beauftragt: 
a) die Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen, für die nicht das 

Gesamtgericht oder die Präsidentin oder der Präsident zuständig sind; 
b) das von der Generalsekretärin oder vom Generalsekretär aufgestellte 

Budget zu genehmigen und die Rechnung zu kontrollieren; 
c) für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter der Gerichtsschreiberei ein 

Pflichtenheft zu verfassen; 
d) über die Angelegenheiten zu entscheiden, die ihr das Gesamtgericht 

zuweist. 

Art. 42 Abteilungen und Abteilungspräsidium 
1 Das Kantonsgericht setzt sich aus einer Zivil-, einer Straf- und einer 
Verwaltungsrechtlichen Abteilung zusammen. 
2 Das Gesamtgericht bestimmt für die drei Abteilungen jeweils für ein Jahr 
die vorsitzenden Personen und deren Stellvertretung. 
3 Für die Ausübung der richterlichen Tätigkeit ist jede Abteilung in 
Gerichtshöfe aufgeteilt. 

Art. 43 Gerichtshöfe 
a) Allgemeines 

1 Das Gesamtgericht legt in einem Reglement die Anzahl, die Bezeichnung 
und die Befugnisse der verschiedenen Gerichtshöfe je nach Bedarf fest. 
2 Die Zivilrechtliche Abteilung umfasst namentlich: 
a) mindestens einen Appellationshof; 
b) den Moderationshof. 
3 Die Strafrechtliche Abteilung umfasst namentlich: 
a) den Strafappellationshof als Berufungsinstanz; 
b) die Strafkammer als Beschwerdeinstanz. 
4 Die Verwaltungsrechtliche Abteilung umfasst namentlich: 
a) mindestens einen Verwaltungsgerichtshof; 
b) den Steuergerichtshof; 
c) den Sozialversicherungsgerichtshof. 
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5 Das Gesamtgericht bestimmt jeweils für ein Jahr bei allen Gerichtshöfen 
die vorsitzende Person und deren Stellvertretung sowie die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder. Sie sind in ihrer Funktion wieder wählbar. Die 
Zusammensetzung der Gerichtshöfe wird veröffentlicht. 
6 Bei der Zusammensetzung der Gerichtshöfe trägt das Gesamtgericht den 
Kompetenzen der Richterinnen und Richter und der Vertretung der 
Amtssprachen Rechnung. 
7 Jede Richterin und jeder Richter kann aufgefordert werden, in anderen 
Gerichtshöfen mitzuwirken. 

Art. 44 b) Tätigkeit 
1 Die Gerichtshöfe sind ordentlicherweise mit drei Richterinnen und 
Richtern besetzt. 
2 In den im Reglement des Kantonsgerichts vorgesehenen Fällen tagen sie 
in Fünferbesetzung. 

Art. 45 c) Präsidialentscheid 
Die vorsitzende Person eines Gerichtshofes fällt die Entscheide, für die sie 
laut Gesetz zuständig ist. 

Art. 46 d) Entscheide 
1 Die Gerichtshöfe und das Gesamtgericht können nur gültig tagen und 
Entscheide fällen, wenn sie gesetzmässig bestellt sind. Die Entscheide 
werden mit dem absoluten Mehr der Stimmen gefällt. 
2 In den Gerichtshöfen ist jedes Mitglied zur Stimmabgabe verpflichtet. 
3 Im Gesamtgericht entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme der 
vorsitzenden Person. 

Art. 47 Einheitliche Rechtsprechung 
1 Das Kantonsgericht sorgt für eine einheitliche Rechtsprechung der 
Gerichtshöfe; dies gilt insbesondere für die Anwendung des 
Verfahrensrechts. 
2 Nötigenfalls fällt das Gesamtgericht einen Grundsatzentscheid, der für 
alle Gerichtshöfe verbindlich ist. Betrifft eine Grundsatzfrage nur eine 
Abteilung, so fällt diese einen Entscheid, der für die Gerichtshöfe dieser 
Abteilung verbindlich ist. 

Art. 48 Öffentlichkeit der Urteile 
1 Das Kantonsgericht sorgt in geeigneter Form für die Öffentlichkeit seiner 
Urteile. 
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2 Es veröffentlicht insbesondere die wesentlichen Entscheide seiner 
Gerichtshöfe und die Grundsatzentscheide des Gesamtgerichts. 
3 Es achtet dabei auf den Schutz der Persönlichkeit der Parteien und der 
übrigen am Verfahren beteiligten Personen. 

Art. 49 Reglement des Gerichts 
1 Das Kantonsgericht bestimmt in einem Reglement seine interne 
Organisation und die Art der Beschlussfassung, soweit diese nicht im 
Gesetz geregelt werden. 
2 Das Reglement kann gewisse Aufgaben und Entscheidbefugnisse der 
Präsidentin oder dem Präsidenten, der Verwaltungskommission oder einer 
anderen Kommission, einer Richterin oder einem Richter oder dem 
Generalsekretariat übertragen. 
3 Die organisatorischen und finanziellen Befugnisse des Grossen Rates und 
des Staatsrates sind vorbehalten. 

3. KAPITEL 
Zivilrechtspflege 

Art. 50 Zivilgericht 
1 Das Zivilgericht wird gebildet von einer Präsidentin oder einem 
Präsidenten und zwei Beisitzenden des Bezirksgerichts. 
2 Es entscheidet erstinstanzlich über alle zivilrechtlichen Angelegenheiten, 
für die keine anderen Zuständigkeiten vorgesehen sind. 

Art. 51 Einzelgericht 
1 Eine Präsidentin oder ein Präsident des Bezirksgerichts entscheidet 
erstinstanzlich in zivilrechtlichen Angelegenheiten: 
a) in den Fällen des vereinfachten Verfahrens (Art. 243 ff. ZPO); 
b) in den Fällen des summarischen Verfahrens (Art. 248 ff. ZPO), auch 

wenn in der Hauptsache das Zivilgericht zuständig ist; 
c) in den übrigen Fällen, in denen das Gesetz die Zuständigkeit dieser 

Behörde vorsieht. 
2 Vorbehalten bleiben die Zuständigkeiten des Arbeitsgerichts und des 
Mietgerichts sowie von deren Präsidentinnen und Präsidenten. 
3 Die Präsidentin oder der Präsident des Bezirksgerichts entscheidet über 
Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sowie bei 
gemeinsamer Eingabe und umfassender Einigung über Ehescheidungen und 
die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft. Sie oder er ist ausserdem 
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zuständig für Schlichtungsversuche im Rahmen des Scheidungsverfahrens 
auf einseitiges Begehren nach Artikel 291 ZPO. 

Art. 52 Kantonsgericht 
a) Weiterziehungsinstanz 

Das Kantonsgericht entscheidet über Zivilsachen, die mit Beschwerde oder 
Berufung bei ihm angefochten werden können. 

Art. 53 b) Als einzige Instanz 
1 Das Kantonsgericht ist einzige kantonale Instanz im Sinne der Artikel 5 
und 7 ZPO. 
2 Bezieht sich eine Streitigkeit auf Rechte, die aus Gesetzesbestimmungen 
abgeleitet werden, für deren Anwendung das Kantonsgericht als einzige 
kantonale Instanz zuständig ist, und auf Rechte, die aus anderen 
Gesetzesbestimmungen abgeleitet werden, so erkennt das Kantonsgericht 
über den gesamten Rechtsstreit. 
3 In den Fällen des summarischen Verfahrens (Art. 248 ff. ZPO) und eines 
allfälligen Schlichtungsversuchs sowie in den übrigen gesetzlich 
vorgesehenen Fällen entscheidet eine Instruktionsrichterin oder ein 
Instruktionsrichter, auch wenn in der Hauptsache das Kantonsgericht 
zuständig ist. 

Art. 54 Arbeitsgericht 
a) Zuständigkeit 

1 Das Arbeitsgericht entscheidet erstinstanzlich in privatrechtlichen 
Streitigkeiten aus einem Arbeitsverhältnis. 
2 Die Präsidentin oder der Präsident des Arbeitsgerichts entscheidet: 
a) über vermögensrechtliche Streitigkeiten, deren Streitwert weniger als 

8000 Franken beträgt; 
b) in den Fällen des summarischen Verfahrens, auch wenn in der 

Hauptsache das Arbeitsgericht zuständig ist. 

Art. 55 b) Zusammensetzung und Arbeitsweise 
1 Jedes Bezirksgericht hat ein Arbeitsgericht, das von einer Präsidentin oder 
einem Präsidenten sowie zwei Beisitzenden und vier Ersatzbeisitzenden 
gebildet wird. 
2 Je eine Beisitzerin oder ein Beisitzer und je zwei Ersatzbeisitzende 
werden aus den Arbeitgeberorganisationen und aus den 
Arbeitnehmerorganisationen gewählt. 
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3 Das Arbeitsgericht tagt mit drei Mitgliedern, nämlich der Präsidentin oder 
dem Präsidenten und zwei Beisitzenden, die die Arbeitgeberorganisationen 
bzw. die Arbeitnehmerorganisationen vertreten. Die Präsidentin oder der 
Präsident kann, je nach der Natur der Streitsache, Ersatzbeisitzende aus 
dem Wirtschaftszweig, dem die Parteien angehören, beiziehen. 

Art. 56 Mietgericht 
a) Zuständigkeit 

1 Das Mietgericht entscheidet erstinstanzlich über alle Streitigkeiten 
zwischen Vermietern und Mietern, Verpächtern und Pächtern sowie 
Mietern und Untermietern, allenfalls auch anderen am Vertrag Beteiligten, 
die aus einem Mietvertrag oder einem nichtlandwirtschaftlichen 
Pachtvertrag über eine im Kanton gelegene unbewegliche Sache und ihre 
Zugehör entstehen. 
2 Die Präsidentin oder der Präsident des Mietgerichts entscheidet: 

a) über vermögensrechtliche Streitigkeiten, deren Streitwert weniger als 
8000 Franken beträgt; 

b) in den Fällen des summarischen Verfahrens, auch wenn in der 
Hauptsache das Mietgericht zuständig ist; 

c) in Ausweisungsverfahren bei Mietverträgen und 
nichtlandwirtschaftlichen Pachtverträgen. 

Art. 57 b) Zusammensetzung und Arbeitsweise 
1 Das Mietgericht wird von einer Präsidentin oder einem Präsidenten sowie 
zwei Beisitzenden und vier Ersatzbeisitzenden gebildet. 
2 Je eine Beisitzerin oder ein Beisitzer und je zwei Ersatzbeisitzende 
werden aus einer Organisation, die die Eigentümerseite vertritt, und aus 
einer Organisation, die die Mieterseite vertritt, gewählt. 
3 Das Mietgericht tagt mit drei Mitgliedern, nämlich der Präsidentin oder 
dem Präsidenten sowie zwei Beisitzenden, von denen eine Person die 
Eigentümerorganisationen, die andere die Mieterorganisationen vertritt. 

Art. 58 Friedensgericht 
a) Zuständigkeit 

1 Das Friedensgericht ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde im 
Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 
2 Die Friedensrichterin oder der Friedensrichter übt die freiwillige 
Gerichtsbarkeit in Erbschaftssachen aus. Sie oder er ist zudem für die 
Bereiche zuständig, die ihr oder ihm durch die Spezialgesetzgebung 
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zugewiesen werden, insbesondere für den Kindes- und Erwachsenenschutz 
und die dinglichen Rechte. 

Art. 59 b) Zusammensetzung und Arbeitsweise 
Das Friedensgericht tagt in Dreierbesetzung mit zwei Beisitzenden unter der 
Leitung der Friedensrichterin bzw. des Friedensrichters. 

Art. 60 Schlichtungsbehörde 
a) Grundsatz 

1 Schlichtungsbehörde im Sinne der Artikel 197 ff. ZPO ist eine Präsidentin 
oder ein Präsident des Bezirksgerichts. 
2 Eine Partei kann verlangen, dass in der Hauptsache eine andere 
Präsidentin oder ein anderer Präsident amtet. 

Art. 61 b) Miete und Pacht 
1 Für Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen 
bestehen drei Schlichtungsbehörden, eine für den Saanebezirk, eine für den 
Sense- und Seebezirk und eine für den Greyerz-, den Glane-, den Broye- 
und den Vivisbachbezirk. 
2 Die Schlichtungsbehörde wird von einer Präsidentin oder einem 
Präsidenten, einer stellvertretenden Präsidentin oder einem 
stellvertretenden Präsidenten und sechs Beisitzenden gebildet. 
3 Die Beisitzenden vertreten die Vermieter- und die Mieterkreise 
paritätisch. 
4 Die Schlichtungsbehörde verhandelt unter der Leitung der Präsidentin 
oder des Präsidenten; sie oder er bezeichnet turnusgemäss je eine 
Vertreterin oder einen Vertreter der Vermieter- und der Mieterseite als 
Beisitzende. 

Art. 62 c) Gleichstellung von Frau und Mann 
1 Für Streitigkeiten im Bereich des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 
1995 (GlG) besteht eine für den ganzen Kanton zuständige 
Schlichtungsstelle. 
2 Die Schlichtungsbehörde setzt sich aus einer vorsitzenden Person, einer 
stellvertretenden vorsitzenden Person, vier Beisitzenden und vier 
Ersatzbeisitzenden zusammen. 
3 Zwei Beisitzende und zwei Ersatzbeisitzende werden aus 
Arbeitgeberkreisen, die übrigen Beisitzenden und Ersatzbeisitzenden je zur 
Hälfte aus Arbeitnehmerkreisen und aus Vertreterinnen der 
Frauenorganisationen gewählt. 
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4 Die Schlichtungsbehörde verhandelt unter der Leitung der vorsitzenden 
Person mit vier Beisitzenden, nämlich zwei Frauen und zwei Männern. 
Zwei Beisitzer oder Beisitzerinnen vertreten die Arbeitgeber, eine oder 
einer die Arbeitnehmer und eine oder einer die Frauenorganisationen. 

4. KAPITEL 
Strafrechtspflege 

1. ABSCHNITT 
Behörden 

Art. 63 Strafverfolgungsbehörden 
Strafverfolgungsbehörden sind: 
a) die Kantonspolizei; 
b) die Staatsanwaltschaft sowie die Jugendrichterinnen und Jugendrichter; 
c) die Übertretungsstrafbehörden, insbesondere die Oberamtspersonen; 
d) weitere von der Gesetzgebung hierfür vorgesehene Behörden. 

Art. 64 Gerichte 
Gerichtliche Befugnisse im Strafverfahren haben: 
a) das Zwangsmassnahmengericht; 
b) die Polizeirichterin oder der Polizeirichter, die Bezirksstrafgerichte, das 

Wirtschaftsstrafgericht und das Jugendstrafgericht als erstinstanzliche 
Gerichte; 

c) die Strafkammer des Kantonsgerichts als Beschwerdeinstanz; 
d) der Strafappellationshof des Kantonsgerichts als Berufungsinstanz. 

2. ABSCHNITT 
Kantonspolizei 

Art. 65 
1 Polizeiaufgaben werden von der Kantonspolizei wahrgenommen. 
2 Der Staatsrat bestimmt die Offizierinnen und Offiziere der 
Kantonspolizei, die mit den Aufgaben betraut sind, die dieses Gesetz den 
Offizierinnen und Offizieren der Gerichtspolizei überträgt. 
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3 Die Befugnisse der Kantonspolizei richten sich nach der 
Spezialgesetzgebung und nach der Strafprozessordnung. In Fällen der 
Bundesgerichtsbarkeit richten sie sich nach Artikel 27 StPO. 
4 Die Organisation der Kantonspolizei wird in einem Spezialgesetz 
geregelt. 

3. ABSCHNITT 
Staatsanwaltschaft 

Art. 66 Organisation 
1 Die Staatsanwaltschaft hat ihren Sitz in Freiburg. Sie ist für den ganzen 
Kanton zuständig. 
2 Die Staatsanwaltschaft legt in einem Reglement ihre Organisation und 
Arbeitsweise fest, soweit dies nicht im Gesetz geregelt ist. Das Reglement 
bedarf der Annahme durch die Mehrheit der Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte und der Genehmigung durch den Justizrat. 
3 Der Grosse Rat wählt nach Begutachtung durch den Justizrat aus den 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten für fünf Jahre eine 
Generalstaatsanwältin oder einen Generalstaatsanwalt sowie eine 
stellvertretende Generalstaatsanwältin oder einen stellvertretenden 
Generalstaatsanwalt. Sie können einmal wiedergewählt werden. 

Art. 67 Generalstaatsanwältin bzw. Generalstaatsanwalt 
1 Der Staatsanwaltschaft steht eine Generalstaatsanwältin oder ein 
Generalstaatsanwalt vor. 
2 Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt teilt den 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten die Angelegenheiten unter 
Berücksichtigung der Sprache und der Art der Straftat zu und achtet dabei 
auf eine gleichmässige Verteilung der Arbeitslast. 
3 Sie oder er ist insbesondere dafür zuständig: 
a) Anweisungen für den ordnungsgemässen Betrieb der Staatsanwaltschaft 

zu erteilen; 
b) zur einheitlichen Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs 

Weisungen an die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die Polizei und 
die übrigen Strafverfolgungsbehörden zu erlassen; 

c) zusammen mit dem Staatsrat die Kriminalpolitik zu bestimmen; 
d) bei Vernehmlassungsverfahren zu strafrechtlichen Vorlagen Stellung zu 

nehmen; 

 20 



Justizgesetz 130.1 
 
e) die Staatsanwaltschaft nach aussen zu vertreten; 
f) die den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten übertragenen Befugnisse 

wahrzunehmen. 
4 Sie oder er kann gegen die Strafbefehle der Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte oder anderer Strafverfolgungsbehörden Einsprache erheben 
und genehmigt die Nichtanhandnahme-, die Sistierungs- und die 
Einstellungsverfügungen. 

Art. 68 Stellvertretung 
Die Stellvertretende Generalstaatsanwältin oder der Stellvertretende 
Generalstaatsanwalt vertritt die Generalstaatsanwältin oder den 
Generalstaatsanwalt in ihren Aufgaben. 

Art. 69 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
a) Aufgaben 

1 Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte leiten das Vorverfahren, 
verfolgen Straftaten im Rahmen der Untersuchung, erheben gegebenenfalls 
Anklage und vertreten diese. 
2 Grundsätzlich wird die Anklage von derjenigen Person vertreten, die 
schon die Untersuchung geführt hat. 
3 Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erlassen die Verfügungen, für 
deren Erlass sie nach der Strafprozessordnung und der Sondergesetzgebung 
zuständig sind. 

Art. 70 b) Stellung 
1 Alle Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind einander gleichgestellt. 
2 Das Reglement der Staatsanwaltschaft sieht Spezialisierungen vor, 
namentlich für die Bereiche Sexualdelikte, Wirtschaftsdelikte und 
Jugendkriminalität. 

Art. 71 c) Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte 
1 Die auf dem Gebiet der Jugendkriminalität spezialisierten 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bilden die Jugendstaatsanwaltschaft. 
Sie nehmen alle Befugnisse wahr, die nach der Jugendstrafprozessordnung 
der Jugendstaatsanwaltschaft zustehen. 
2 Sie können auch Verfahren gegen Erwachsene führen. 
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4. ABSCHNITT 
Zwangsmassnahmengericht 

Art. 72 Stellung 
1 Das Zwangsmassnahmengericht im Sinne der Artikel 18 StPO und 7 Abs. 
1 Bst. a JStPO ist für das ganze Kantonsgebiet zuständig. 
2 Es kann einem Gericht, das vom Staatsrat bezeichnet wird, administrativ 
zugewiesen werden, verfügt dort über seine Zustelladresse und darf sowohl 
die Infrastruktur als auch das Personal dieses Gerichts für seine 
Aufgabenerfüllung in Anspruch nehmen. 
3 Das Zwangsmassnahmengericht trifft seine Entscheide durch eine 
Einzelrichterin oder einen Einzelrichter. 

Art. 73 Zusammensetzung 
1 Das Zwangsmassnahmengericht wird von sechs Berufsrichtern gebildet; 
zwei von ihnen sind ordentliche Mitglieder und vier sind Ersatzmitglieder. 
Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet ohne Gerichtsschreiberin oder 
Gerichtsschreiber. 
2 Zwangsmassnahmenrichterinnen und -richter können auch andere 
Berufsrichterinnen und Berufsrichter sowie besonders befähigte 
Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber sein. 

Art. 74 Zuständigkeit 
Unabhängig von seinen strafprozessualen Befugnissen entscheidet das 
Zwangsmassnahmengericht als einzige kantonale Instanz auch über 
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, soweit hierfür die richterliche 
Beurteilung vorgeschrieben ist. 

5. ABSCHNITT 
Erstinstanzliche Gerichte 

Art. 75 Polizeirichterin oder -richter 
a) Arbeitsweise und Zuständigkeit 

1  Die Präsidentin oder der Präsident des Bezirksgerichts übt als 
Einzelgericht das Amt der Polizeirichterin oder des Polizeirichters aus. 
2 Sofern das Gesetz keine andere Behörde als zuständig bezeichnet, 
beurteilt die Polizeirichterin oder der Polizeirichter erstinstanzlich: 
a) Übertretungen; 
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b) Verbrechen und Vergehen, für die eine Freiheitsstrafe von höchstens 

einem Jahr zu erwarten ist. 

Art. 76 b) Massgebende Strafe 
1 Für die Bestimmung der Zuständigkeit der Polizeirichterin bzw. des 
Polizeirichters oder des Strafgerichts ist diejenige Strafe massgebend, die 
aufgrund der Aktenlage und der Praxis der urteilenden Behörden in 
vergleichbaren Fällen für die Staatsanwaltschaft im Zeitpunkt der 
Überweisung an eine urteilende Behörde in Betracht kommt. 
2 Richtet sich das Verfahren gegen mehrere Beschuldigte, so ist diejenige 
Strafe massgebend, die für den Beschuldigten, dem die schwerste Strafe 
droht, in Betracht gezogen wird. 
3 Die Polizeirichterin oder der Polizeirichter überweist die Sache gemäss 
Artikel 334 StPO an das Strafgericht, wenn sie oder er zum Schluss kommt, 
dass ihre oder seine Urteilskompetenz überschritten wird. 
4 Die Verfahrensleitung des Strafgerichts kann die Sache an die 
Polizeirichterin oder den Polizeirichter überweisen, wenn das Strafgericht 
offensichtlich unzuständig ist und alle Parteien der Überweisung 
zustimmen. 

Art. 77 Bezirksstrafgericht 
1 Das Bezirksstrafgericht tagt unter dem Vorsitz einer Berufsrichterin oder 
eines Berufsrichters des Bezirksgerichts mit vier Beisitzenden. 
2 Es befindet erstinstanzlich über alle Strafsachen, für die keine andere 
Behörde zuständig ist. 

Art. 78 Wirtschaftsstrafgericht 
a) Zusammensetzung 

1 Das Wirtschaftsstrafgericht ist ein erstinstanzliches Gericht, dessen 
Gerichtsbarkeit sich auf das ganze Kantonsgebiet erstreckt. Es ist 
administrativ dem Bezirksgericht der Saane zugewiesen. 
2 Das Wirtschaftsstrafgericht wird aus mindestens einer Präsidentin oder 
einem Präsidenten und zwölf Beisitzenden gebildet, die über die nötigen 
Fachkenntnisse für die Behandlung der dem Gericht übertragenen Fälle 
verfügen müssen. 
3 Die Präsidentin oder der Präsident hat die gleiche Stellung wie die 
Berufsrichterinnen und Berufsrichter des Strafgerichts. Diese Person muss 
eine angemessene Ausbildung im Wirtschafts- und Finanzwesen haben. Sie 
kann daneben das Amt einer Berufsrichterin oder eines Berufsrichters in 
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Angelegenheiten ausüben, für die nicht das Wirtschaftsstrafgericht 
zuständig ist. 

Art. 79 b) Zuständigkeit 
Das Wirtschaftsstrafgericht beurteilt die Angelegenheiten, die 
hauptsächlich Vermögensdelikte oder Urkundenfälschungen betreffen, 
wenn ihre Abklärung besondere wirtschaftliche Kenntnisse oder die 
Würdigung einer grossen Zahl von Beweisurkunden erfordert. 

Art. 80 c) Arbeitsweise 
1 Das Wirtschaftsstrafgericht tagt unter dem Vorsitz der Präsidentin bzw. 
des Präsidenten mit vier Beisitzenden. 
2 Das Wirtschaftsstrafgericht tagt in der Regel am Gerichtsstand der 
Strafverfolgung. Es kann die Räumlichkeiten der anderen Gerichtsbehörden 
benutzen. 
3 Das Wirtschaftsstrafgericht wählt zu seiner Gerichtsschreiberin oder 
seinem Gerichtsschreiber eine Person, die bei einer ordentlichen Behörde 
eine solche Funktion ausübt, oder stellt jemanden zu diesem Zweck für die 
Dauer der betreffenden Verfahren an. 

Art. 81 Jugendstrafgericht 
a) Stellung 

1 Das Jugendstrafgericht ist ein erstinstanzliches Gericht, dessen 
Gerichtsbarkeit sich auf das ganze Kantonsgebiet erstreckt. 
2 Es ist das Jugendgericht im Sinne von Artikel 7 Abs. 1 Bst. b JStPO. Es 
nimmt die Befugnisse nach Artikel 34 JStPO wahr. 
3 Der Sitz des Jugendstrafgerichts befindet sich in Freiburg. Das Gericht 
kann die Räumlichkeiten der anderen Gerichtsbehörden mitbenutzen. 

Art. 82 b) Zusammensetzung und Arbeitsweise 
1 Das Jugendstrafgericht wird von Präsidentinnen und Präsidenten sowie 
von vier Beisitzenden und vier Ersatzbeisitzenden gebildet, die die nötigen 
Fachkenntnisse zur Behandlung der dieser Behörde übertragenen Fälle 
besitzen. 
2 Es tagt mit einer Präsidentin oder einem Präsidenten und zwei 
Beisitzenden. 
3 Sind die Beisitzenden verhindert, so können die Präsidentinnen und 
Präsidenten als Beisitzende amten. 
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Art. 83 c) Jugendrichterinnen und Jugendrichter 
1 Die Präsidentinnen und Präsidenten des Jugendstrafgerichts sind die 
Untersuchungsbehörde im Sinne von Artikel 6 Abs. 2 JStPO. 
2 Sie nehmen alle Befugnisse wahr, die nach der 
Jugendstrafprozessordnung der Untersuchungsbehörde zustehen. 
3 Sie können eine Mediation anordnen. 

Art. 84 Oberamtsperson 
1 Die Oberamtsperson beurteilt die Angelegenheiten, die nach der 
Spezialgesetzgebung in ihre Zuständigkeit fallen. 
2 Die Staatsanwaltschaft überweist die Akten an die Oberamtsperson zur 
Durchführung eines Versöhnungsversuchs, wenn ausschliesslich 
Antragsdelikte Gegenstand des Verfahrens sind und das Zustandekommen 
einer Einigung nicht von vornherein aussichtslos erscheint. 
3 Die Oberamtsperson hält das Ergebnis der Verhandlung im Protokoll fest 
und übermittelt dieses der Staatsanwaltschaft. 

6. ABSCHNITT 
Strafkammer und Strafappellationshof 

Art. 85 
1 Die Strafkammer des Kantonsgerichts ist Beschwerdeinstanz nach den 
Artikeln 20 StPO und 7 Abs. 1 Bst. c JStPO. 
2 Der Strafappellationshof des Kantonsgerichts ist Berufungsinstanz nach 
den Artikeln 21 StPO und 7 Abs. 1 Bst. d JStPO. 

5. KAPITEL 
Verwaltungsrechtspflege 

Art. 86 Erstinstanzliches Verwaltungsverfahren 
Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren wird von den dafür gesetzlich 
vorgesehenen Behörden geführt. 

Art. 87 Verwaltungsgerichtsbarkeit 
a) Im Allgemeinen 

1 Das Kantonsgericht beurteilt als letzte kantonale Instanz 
verwaltungsrechtliche Streitigkeiten, soweit sie nicht durch Gesetz in die 
endgültige Zuständigkeit einer anderen Behörde gelegt werden. 
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2 Es erkennt als einzige kantonale Instanz über alle verwaltungsrechtlichen 
Klagen, deren Beurteilung nicht durch Gesetz einer anderen Behörde 
zugewiesen wird. 

Art. 88 b) Steuergerichtshof 
Der Steuergerichtshof des Kantonsgerichts entscheidet Streitigkeiten über 
öffentliche Abgaben. 

Art. 89 c) Sozialversicherungsgerichtshof 
Der Sozialversicherungsgerichtshof des Kantonsgerichts entscheidet über 
Streitigkeiten, namentlich auf dem Gebiet: 
a) der Sozialversicherungen; 
b) der Familienzulagen und Mutterschaftsbeiträge; 
c) der finanziellen Unterstützung bei der Krankenversicherung; 
d) der Sozialhilfe und der Hilfe in Notlagen nach Artikel 12 der 

Bundesverfassung vom 18. April 1999. 

V. TITEL 
Justizrat 

1. KAPITEL 
Stellung 

Art. 90 
1 Der Justizrat ist die Aufsichtsbehörde über die Justiz. 
2 Er ist gegenüber der gesetzgebenden, der vollziehenden und der 
richterlichen Gewalt unabhängig. 
3 Die Oberaufsicht des Grossen Rates bleibt vorbehalten. 

2. KAPITEL 
Befugnisse 

Art. 91 
1 Der Justizrat hat folgende Befugnisse: 
a) Er übt die administrative Aufsicht über die Gerichtsbehörden aus. 
b) Er übt die disziplinarische Aufsicht über die Richterinnen und Richter 

aus. 
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c) Er beantwortet die Fragen über die Gerichtsverwaltung, die an den 

Grossen Rat gerichtet werden. 
d) Er kann ausnahmsweise in dringenden Fällen eine Richterin oder einen 

Richter für höchstens sechs Monate ernennen. Er teilt dies unverzüglich 
der Justizkommission mit. 

e) Er übt des Weiteren alle Befugnisse aus, die ihm vom Gesetz 
übertragen werden. 

2 Er nimmt zuhanden des Grossen Rates Stellung zu den Bewerbungen für 
Richterstellen. 
3 Die Unabhängigkeit der Gerichtsbehörden in der Ausübung ihrer 
richterlichen Tätigkeiten ist gewährleistet. 

3. KAPITEL 
Organisation und Geschäftsführung 

Art. 92 Im Allgemeinen 
1 Der Justizrat regelt seine Organisation und Geschäftsführung selbst; die 
folgenden Bestimmungen bleiben vorbehalten. 
2 Die Bestimmungen des Reglements über die Organisation und die 
Arbeitsweise der Kommissionen des Staates sind subsidiär anwendbar. 

Art. 93 Mitglieder 
1 Die Mitglieder des Justizrates werden vom Grossen Rat für eine 
individuelle Dauer von fünf Jahren einzeln gewählt. Ihre Mitgliedschaft 
endet ausserdem von Rechts wegen, wenn sie aus der Behörde oder der 
Personengruppe, die sie vertreten, ausscheiden. 
2 Die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes über den 
Ausstand gelten für den Justizrat sinngemäss. 

Art. 94 Vorsitz 
Der Justizrat bezeichnet für die Dauer von drei Jahren seine Präsidentin 
oder seinen Präsidenten und seine Vizepräsidentin oder seinen 
Vizepräsidenten. Wiederwahl ist möglich. 

Art. 95 Sekretariat 
1 Der Justizrat verfügt über ein Sekretariat mit einer juristischen Sekretärin 
oder einem juristischen Sekretär und dem nötigen administrativen Personal. 
2 Er stellt die Mitglieder des Sekretariates an. 
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3 Das Dienstverhältnis der Mitglieder des Sekretariates richtet sich nach der 
Gesetzgebung über das Staatspersonal. 

Art. 96 Übertragung von Aufgaben 
1 Der Justizrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder die Instruktion 
von Verfahren und die Vorbereitung von Entscheiden übertragen. 
2 Für die Inspektionen kann er eine Delegation, die mindestens zwei 
Mitglieder umfassen muss, entsenden. 

Art. 97 Sitzungen 
1 Der Justizrat tagt so oft sich dies als notwendig erweist. 
2 In dringenden Fällen oder bei Angelegenheiten von geringer Bedeutung 
kann er auf dem Zirkulationsweg entscheiden, es sei denn, ein Mitglied sei 
dagegen. 

Art. 98 Amtsgeheimnis 
Die Mitglieder des Justizrates unterstehen dem Amtsgeheimnis. 

Art. 99 Information der Öffentlichkeit 
Der Justizrat informiert regelmässig die Öffentlichkeit durch seine 
Präsidentin oder seinen Präsidenten und ausserdem jedes Mal, wenn die 
Situation es verlangt. 

Art. 100 Entschädigung 
Der Staatsrat regelt die Entschädigungen der Mitglieder des Justizrates. 

VI. TITEL 
Aufsicht 

1. KAPITEL 
Aufsichtsbehörden 

Art. 101 Justizrat 
1 Richterinnen und Richter unterstehen der Aufsicht des Justizrats. 
2 Die Gerichtsbehörden erstatten dem Justizrat einen jährlichen 
Tätigkeitsbericht und liefern ihm alle zur Ausübung seiner Tätigkeit 
notwendigen Informationen. 
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3 Der Justizrat übt seine Aufsicht von Amtes wegen aus; er stützt sich dabei 
auf die von ihm gesammelten Informationen, auf Beschwerden und 
Anzeigen. 
4 Liegt ein Sachverhalt vor, der nach Ansicht des Justizrats Anlass zu einer 
Disziplinarmassnahme oder einer anderen Massnahme geben könnte, so 
eröffnet er ein Verfahren. Er informiert das Kantonsgericht. 
5 Die Gerichtsbehörden informieren den Justizrat über Zustände und 
Vorkommnisse, die ein Eingreifen dieser Behörde oder des Grossen Rates 
erfordern könnten. 

Art. 102 Übrige Behörden 
1 Der Staatsrat übt gegenüber den Gerichtsbehörden die Befugnisse aus, die 
das Gesetz in seine Zuständigkeit legt; dies gilt namentlich für den Bereich 
der Finanz- und der Personalverwaltung. 
2 Die Berufsrichterinnen und Berufsrichter üben die Aufsicht über die 
Gerichtsschreiberei aus, erteilen die nötigen Weisungen und überwachen 
die ordnungsgemässe Erledigung der Geschäfte. 
3 Die Finanzkontrolle über die Kanzleien der Gerichte, der 
Staatsanwaltschaft und der Oberämter wird von dem für die 
Finanzkontrolle zuständigen Amt 1) ausgeübt. 

1) Heute: Finanzinspektorat. 

2. KAPITEL 
Disziplinarrecht 

Art. 103 Massnahmen 
1 Gegen Richterinnen und Richter, die ihre Dienstpflichten absichtlich oder 
fahrlässig verletzen oder deren Verhalten mit der Würde ihres Amtes 
unvereinbar ist, können folgende Disziplinarmassnahmen ergriffen werden: 
a) der Ordnungsruf; 
b) der Verweis; 
c) die disziplinarische Abberufung. 
2 Zusammen mit dem Verweis kann die Abberufung angedroht werden. 

Art. 104 Verfahren 
1 Die Disziplinarmassnahmen können nur nach einer vom Justizrat 
geführten Untersuchung ausgesprochen werden. Die betroffene Person wird 
über die Eröffnung der Untersuchung in Kenntnis gesetzt. 

 29 



Justizgesetz 130.1 
 
2 Die betroffene Person wird mündlich angehört. Nach der Untersuchung 
kann sie eine schriftliche Stellungnahme einreichen und eine ergänzende 
Untersuchung beantragen. 
3 Im Übrigen sind die Bestimmungen des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege anwendbar. 

Art. 105 Zuständigkeit 
1 Der Ordnungsruf und der Verweis werden vom Justizrat ausgesprochen. 
2 Gelangt der Justizrat nach Abschluss der Untersuchung zur Auffassung, 
der Sachverhalt könnte eine Abberufung rechtfertigen, so überweist er die 
Akten dem Grossen Rat; dieser unterbreitet sie seiner Justizkommission zur 
Stellungnahme. 
3 Er informiert das Kantonsgericht. 

Art. 106 Verjährung 
1 Das Recht, Disziplinarmassnahmen auszusprechen, verjährt zwei Jahre, 
nachdem der Justizrat vom disziplinarisch relevanten Vorfall Kenntnis 
erhalten hat. 
2 Diese Frist steht während der Dauer eines Strafverfahrens und während 
eines Beschwerdeverfahrens im Rahmen eines Disziplinarverfahrens still. 
3 In jedem Fall verjährt das Recht, eine Disziplinarmassnahme 
auszusprechen, sieben Jahre nach dem disziplinarisch relevanten Verhalten. 

3. KAPITEL 
Abberufung 

Art. 107 Gründe 
1 Ausser aus disziplinarischen Gründen werden Richterinnen und Richter 
abberufen, wenn sie: 
a) die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht mehr erfüllen; 
b) sich als unfähig erweisen oder ein anderer Grund vorliegt, der die 

Belassung im Amt verunmöglicht; 
c) ihre Wohnsitzpflicht gemäss Artikel 7 nicht erfüllen. 
2 Wenn die Umstände es erlauben, werden sie vor der Abberufung 
schriftlich verwarnt. 
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Art. 108 Eröffnung des Verfahrens 
1 Das Abberufungsverfahren wird vom Justizrat eröffnet. Im Übrigen ist 
Artikel 104 anwendbar. 
2 Der Justizrat kann gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über das 
Staatspersonal, die sinngemäss gelten, die betroffene Person vorläufig in 
ihrer Tätigkeit suspendieren und die Gehaltszahlungen einstellen. 
3 Nach Abschluss der Untersuchung überweist er die Akten dem Grossen 
Rat; dieser unterbreitet sie seiner Justizkommission. 

Art. 109 Verfahren vor dem Grossen Rat 
1 Die Justizkommission prüft die Akten, hört die betroffene Person an und 
stellt dem Plenum Antrag. 
2 Die Beratungen und die Abstimmung sind geheim. 
3 Der Entscheid wird dem Justizrat mitgeteilt. Er ist endgültig. 

4. KAPITEL 
Verantwortlichkeit 

Art. 110 Zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit 
1 Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Richterinnen und Richter und 
Mitarbeitenden des Gerichtswesens wird durch das Gesetz über die Haftung 
der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger geregelt. 
1bis Vorbehalten sind Haftungsfälle, die vom Bundesrecht geregelt werden 
und die der Zivilrechtspflege unterstehen. 
2 Ihre strafrechtliche Verantwortlichkeit richtet sich nach den 
Bestimmungen der Strafgesetze. 

Art. 111 Immunität 
1 Eine Richterin oder ein Richter kann ohne Ermächtigung des Grossen 
Rats nicht wegen im Amt begangener Verbrechen oder Vergehen verfolgt 
werden. 
2 Die Aufhebung der Immunität kann nur von der Behörde verlangt werden, 
die mit der Anzeige oder der Sache befasst ist. 
3 Das Immunitätsaufhebungsverfahren richtet sich nach Artikel 173 des 
Grossratsgesetzes vom 6. September 2006. Der Justizrat erstattet einen 
Bericht zuhanden des Grossen Rats. 
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5. KAPITEL 
Administrative Aufsicht 

Art. 112 Gegenstand 
1 Organisation und Arbeitsweise der Gerichtsbehörden unterstehen der 
administrativen Aufsicht des Justizrats. 
2 Der Justizrat kann dem Kantonsgericht für eine begrenzte Zeit, die nicht 
länger als eine Legislaturperiode sein darf, die administrative Aufsicht über 
diese Behörden übertragen. Er bekommt in diesem Fall unverzüglich eine 
Kopie der Berichte über die vom Kantonsgericht durchgeführten 
Inspektionen. 

Art. 113 Ausübung der Aufsicht 
1 Der Justizrat übt seine Aufsicht namentlich wie folgt aus: 
a) Er prüft die Jahresberichte des Kantonsgerichts und der übrigen 

Gerichtsbehörden. 
b) Er inspiziert die Gerichtsbehörden mindestens einmal pro Jahr. 
c) Er behandelt die Anzeigen und Klagen gegen Richterinnen und Richter. 
2 Er ist die zuständige Behörde für die Durchführung administrativer 
Untersuchungen. Artikel 129 des Gesetzes vom 17. Oktober 2001 über das 
Staatspersonal gilt sinngemäss. 
3 Die Gerichtsbehörden stellen dem Justizrat alle Informationen und 
Dokumente zur Verfügung, die dieser zur Erfüllung seiner Aufgaben 
benötigt. Das Amtsgeheimnis kann dem Justizrat nicht entgegengehalten 
werden. 

Art. 114 Instrumentarium 
1 Der Justizrat kann gegenüber den Gerichtsbehörden Weisungen erlassen, 
Instruktionen erteilen und jede andere notwendige Massnahme treffen. 
2 Er sorgt namentlich für die Weiterbildung der Richterinnen und Richter. 
3 Der Justizrat kann dem Grossen Rat Anträge zur Verbesserung der 
Arbeitsweise der Gerichtsbehörden unterbreiten. 
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VII. TITEL 
Verfahrensrecht 

1. KAPITEL 
Allgemeine Bestimmungen 

Art. 115 Verfahrenssprache 
a) Im Allgemeinen 

1 Verfahrenssprache ist Deutsch oder Französisch. 
2 Das Verfahren wird durchgeführt: 
a) in den Bezirken Saane, Greyerz, Glane, Broye und Vivisbach auf 

Französisch; 
b) im Sensebezirk auf Deutsch; 
c) im Seebezirk auf Deutsch oder auf Französisch, im Strafverfahren nach 

der Sprache der beschuldigten Person und im Zivilverfahren nach der 
Sprache der beklagten Partei. 

3 Vor Behörden, deren Zuständigkeit nicht an einen Bezirk gebunden ist, ist 
die Sprache massgebend, die das zuständige Bezirksgericht gebrauchen 
würde. 
4 Das Rechtsmittelverfahren wird in der Sprache des angefochtenen 
Entscheids durchgeführt. 

Art. 116 b) Sonderfälle im Zivilverfahren 
1 Im Zivilverfahren im Saane- und im Seebezirk sowie vor Kantonsgericht 
als einziger Instanz können die Parteien eine Amtssprache als 
Verfahrenssprache vereinbaren. 
2 Das Gleiche gilt im Greyerzbezirk, wenn eine Partei ihren Wohnsitz oder 
Sitz in Jaun hat und die Parteien sich auf Deutsch als Verfahrenssprache 
einigen. 

Art. 117 c) Sonderfälle im Strafverfahren 
1 Im Saanebezirk hat eine deutschsprechende beschuldigte Person Anspruch 
darauf, dass Deutsch als Verfahrenssprache verwendet wird, wenn sie als 
einzige am Verfahren beteiligt ist oder wenn die übrigen Parteien ebenfalls 
deutschsprechend sind oder ihr Einverständnis geben. 
2 Im Greyerzbezirk kann eine deutschsprechende beschuldigte Person mit 
Wohnsitz in Jaun Deutsch oder Französisch als Verfahrenssprache wählen. 
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3 Sprechen im Seebezirk oder in einem Fall nach Absatz 2 mehrere 
Beschuldigte nicht dieselbe Amtssprache, so ist die Verfahrenssprache die 
Amtssprache, die die beschuldigte Person spricht, der im konkreten Fall die 
schwerste Strafe oder Massnahme droht. In zweiter Linie stellt die 
Richterin oder der Richter auf weitere Kriterien ab, etwa auf die Zahl der 
Beschuldigten oder Geschädigten, die dieselbe Sprache sprechen. 

Art. 118 d) Abweichungen 
Eine für den ganzen Kanton zuständige Behörde kann von den Regeln der 
Artikel 115 Abs. 2–4 und 117 abweichen, wenn den Verfahrensparteien 
daraus kein schwerwiegender Nachteil erwächst oder die beschuldigte 
Person in einem Strafverfahren zustimmt. 

Art. 119 e) Übersetzung 
1 Die Verfahrensleitung weist Eingaben einer Partei, die nicht in der 
Verfahrenssprache abgefasst sind grundsätzlich zurück und fordert die 
Partei auf, sich dieser Sprache zu bedienen; sie droht ihr an, auf die 
Eingabe nicht einzutreten, falls sie der Aufforderung nicht innert der 
gesetzten Frist nachkommt. 
2 Sie kann von der Partei auch verlangen, von Beweisurkunden, die nicht in 
der Verfahrenssprache abgefasst sind, eine Übersetzung vorzulegen. 
3 Sie zieht für die Einvernahmen eine Übersetzerin oder einen Übersetzer 
bei, soweit dies nötig ist und sie nicht selbst in der Lage ist, diese Aufgabe 
zu erfüllen. 

Art. 120 f) Streitigkeiten 
Bei Streitigkeiten bestimmt die Verfahrensleitung die Sprache durch einen 
Zwischenentscheid. 

Art. 121 Fristablauf an Feiertagen 
1 Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag oder einen Sonntag oder 
einen anderen Feiertag, so endet die Frist in allen kantonalen Verfahren am 
nächstfolgenden Werktag. 
2 Als Feiertage gelten im ganzen Kanton Neujahr, Ostern, Pfingsten und 
Weihnachten und jeweils der folgende Tag sowie der Karfreitag, der 
Auffahrtstag, der Fronleichnamstag, der 1. August, der 15. August, der 1. 
November und der 8. Dezember. 
3 Absatz 1 ist im Strafverfahren nicht anwendbar, wenn die Frist in Stunden 
gesetzt wird. 
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Art. 122 Öffentliche Bekanntmachung 
Öffentliche Bekanntmachungen des Kantons erfolgen durch Publikation im 
Amtsblatt des Kantons Freiburg und, falls die Behörde es für notwendig 
erachtet, zusätzlich in anderen Zeitungen. 

Art. 123 Unentgeltliche Rechtspflege 
1 Die unentgeltliche Rechtspflege richtet sich nach dem anwendbaren 
Verfahrensgesetz. 
2 Die für die Beziehungen zur richterlichen Gewalt zuständige Direktion 1) 
richtet dem bezeichneten Rechtsbeistand über das für diese Beziehungen 
zuständige Amt die Entschädigungen aus, die von der zuständigen 
Gerichtsbehörde festgesetzt wurde. 
3 Das für die Beziehungen zur richterlichen Gewalt zuständige Amt 2) 
fordert gegebenenfalls die im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege 
erbrachten Leistungen zurück. 
4 Um periodisch zu überprüfen, ob die Bedingungen für eine solche 
Rückforderung erfüllt sind, kann das für die Beziehungen zur richterlichen 
Gewalt zuständige Amt im Abrufverfahren auf die Daten des für die 
direkten Steuern zuständigen kantonalen Amtes 3) und der Betreibungsämter 
zugreifen; die Bestimmungen des Datenschutzes bleiben vorbehalten. Der 
Staatsrat legt die Modalitäten in einem Reglement fest. 

1) Heute: Sicherheits- und Justizdirektion. 
2) Heute: Amt für Justiz. 
3) Heute : Kantonale Steuerverwaltung. 

Art. 124 Verfahrenskosten, Parteientschädigung und Entschädigung bei 
unentgeltlicher Rechtspflege 

1 Der Staatsrat legt durch Verordnung den Tarif für die Verfahrenskosten 
und Gebühren, die Parteientschädigungen sowie die Entschädigungen bei 
unentgeltlicher Rechtspflege fest. 
2 Bei der Festsetzung der Verfahrenskosten ist auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der kostenpflichtigen Partei Rücksicht zu nehmen, sofern 
diese der Festsetzungsbehörde bekannt sind. 

Art. 125 Mediation 
a) Grundlagen 

1 In allen Verfahren kann jederzeit eine Mediation durchgeführt werden. 
Die Verfahrensleitung kann den Gegenstand der Mediation beschränken. 
2 Bei Familienverfahren, bei denen die Interessen von Kindern berührt 
werden, namentlich bei Fragen des Sorgerechts und des Besuchrechts, kann 

 35 



Justizgesetz 130.1 
 
die Richterin oder der Richter die Eltern mit deren Zustimmung an eine 
Mediatorin oder einen Mediator überweisen; die Mediatorin oder der 
Mediator hat den Auftrag, die Parteien anzuhören und zu beraten, damit eine 
Konventionallösung getroffen werden kann. 
3 Die Anerkennung und Einrichtung von Familienberatungsstellen nach 
Artikel 171 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) bleibt 
vorbehalten. 
4 Der Staatsrat regelt durch Verordnung die Voraussetzungen für die 
Zulassung als Mediatorin oder Mediator. Es können staatliche 
Mediationsstellen eingerichtet werden. 

Art. 126 b) Stellung der Mediatorinnen und Mediatoren 
1 Die Mediatorinnen und Mediatoren sind unabhängig und unparteiisch. Für 
sie gelten die Ausstandsgründe des anwendbaren Verfahrensrechts. 
2 Die Mediatorinnen und Mediatoren sind über alle Umstände, die sie bei 
ihrer Tätigkeit erfahren, zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
3 Die Familienmediatorin oder der Familienmediator muss über vertiefte 
Kenntnisse in Kinderspsychologie, Kindererziehung oder Sozialarbeit 
verfügen. 
4 Der Staatsrat bestimmt durch Verordnung die übrigen Pflichten der 
Mediatorinnen und Mediatoren sowie das anwendbare Aufsichts- und 
Disziplinarrecht. 

Art. 127 c) Kosten 
1 Die Kosten der Mediation werden nach Massgabe des anwendbaren 
Verfahrensgesetzes verteilt. War die Mediation erfolgreich, so kann dies 
bei der Festsetzung der Kosten berücksichtigt werden. 
2 In kindes- und familienrechtlichen Angelegenheiten nicht 
vermögensrechtlicher Natur ist die Mediation unentgeltlich, wenn den 
Parteien die erforderlichen Mittel fehlen und das Gericht die Durchführung 
einer Mediation empfiehlt. In den übrigen Fällen ist die Mediation 
unentgeltlich, wenn zudem die Voraussetzungen der unentgeltlichen 
Rechtspflege erfüllt sind. 
3 Der Staatsrat setzt durch Verordnung den Tarif für die Kosten der 
Mediation fest und bestimmt die Entschädigung der Mediatorinnen und 
Mediatoren bei unentgeltlicher Mediation. 
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2. KAPITEL 
Zivilprozessuale Bestimmungen 

Art. 128 Urteilsberatung (Art. 54 ZPO) 
1 Die Urteilsberatung ist nicht öffentlich. 
2 Das Gericht kann mit Zustimmung der Parteien Beratungen in 
Anwesenheit der Parteien oder der Öffentlichkeit durchführen. 

Art. 129 Parteivertretung vor Miet- und Arbeitsgericht (Art. 68 ZPO) 
1 Vor Mietgericht können sich die Parteien auch durch eine Eigentümer- 
oder Mietervertretung oder die Verwalterin oder den Verwalter des 
Mietgegenstands vertreten oder verbeiständen lassen. 
2 Vor Arbeitsgericht können sich die Parteien auch durch eine Vertreterin 
oder einen Vertreter der Gewerkschaften oder der Arbeitgeber vertreten 
oder verbeiständen lassen. 

Art. 130 Kosten in Mietsachen (Art. 116 ZPO) 
1 Keine Gerichtskosten werden erhoben bei Mietstreitigkeiten über 
Wohnräume, wenn die Hauptwohnung des Mieters betroffen ist und diese 
keine Luxuswohnung darstellt. 
2 Wenn dem Gericht hohe Auslagen entstehen, insbesondere weil ein 
Gutachten eingeholt werden musste, können den Parteien nach Massgabe 
ihres Unterliegens die Auslagen überbunden werden. 

Art. 131 Prozessleitung (Art. 124 ZPO) 
Bei einer Kollegialbehörde erfolgt die Prozessleitung durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten, sofern sie nicht an ein Gerichtsmitglied delegiert 
wird. 

Art. 132 Vollstreckung (Art. 343 ZPO) 
Zuständige Behörde im Sinne von Artikel 343 Abs. 3 ZPO ist die 
Kantonspolizei. 

Art. 133 Vollstreckung öffentlicher Urkunden (Art. 347 ff. ZPO) 
1 … 
2 Der Antrag auf Vollstreckung der öffentlichen Urkunde nach Artikel 350 
Abs. 1 ZPO ist zu richten an: 
a) die Notariatsperson, welche die zu vollstreckende Urkunde erstellt hat, 

oder 
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b) die Notariatsperson, die vom zuständigen Amt für das Notariatswesen 1) 

bestimmt wurde. 
3 Die Notarin oder der Notar eröffnet die verlangte Verfügung nach Artikel 
136 ff. ZPO. 

1) Heute: Amt für Justiz. 

Art. 134 Schiedsgerichtsbarkeit (Art. 356 ZPO) 
1 Ein Appellationshof des Kantonsgerichts ist zuständig für Beschwerden 
und Revisionsgesuche sowie für die Entgegennahme des Schiedsspruchs 
zur Hinterlegung und für die Bescheinigung der Vollstreckbarkeit im Sinne 
von Artikel 356 Abs. 1 ZPO. 
2 In allen anderen Fällen, in denen in einem Schiedsverfahren die 
Mitwirkung des staatlichen Gerichts erforderlich wird, insbesondere in den 
Fällen nach Artikel 356 Abs. 2 ZPO, ist die Präsidentin oder der Präsident 
des Bezirksgerichts zuständig. 

3. KAPITEL 
Strafprozessuale Bestimmungen 

Art. 135 Gerichtsstand (Art. 39 ff. StPO) 
1 Bei Streitigkeiten über den Gerichtsstand gelangt die 
Strafverfolgungsbehörde an die Generalstaatsanwältin oder den 
Generalstaatsanwalt. Diese oder dieser ist zuständig, die freiburgische 
Gerichtsbarkeit zu akzeptieren oder über innerkantonale Zuständigkeiten zu 
entscheiden. 
2 Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt vertritt den 
Kanton Freiburg bei Verhandlungen mit nichtfreiburgischen Behörden 
sowie vor den Behörden, die über interkantonale Zuständigkeitsfragen zu 
entscheiden haben. Ausnahmsweise kann sie oder er diese Befugnis der 
vorläufig mit der Sache befassten Behörde übertragen. 
3 Die Zuständigkeit, die auf inter- oder überkantonaler Ebene bestimmt 
worden ist, kann vor den freiburgischen Behörden nicht mehr in Frage 
gestellt werden. 

Art. 136 Nationale Rechtshilfe (Art. 43 ff. StPO) 
1 Die interkantonale Rechtshilfe in Strafsachen richtet sich nach 
Bundesrecht. 
2 Bei Straftaten nach kantonalem Recht wird Rechtshilfe gewährt, sofern 
der ersuchende Kanton Gegenrecht hält; sie richtet sich nach Bundesrecht 
und den kantonalen Spezialbestimmungen. 
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Art. 137 Internationale Rechtshilfe (Art. 54 f. StPO) 
1 Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen richtet sich nach 
Bundesrecht. 
2 Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt vertritt den 
Kanton Freiburg bei Verhandlungen mit ausländischen Behörden über die 
Abtretung oder die Übernahme der Strafverfolgung, es sei denn, die 
internationalen Verträge sehen den direkten Geschäftsverkehr zwischen den 
zuständigen Behörden vor. 
3 Die Präsidentin oder der Präsident der Strafkammer bezeichnet die 
Richterin oder den Richter, die oder der für die Vollstreckbarerklärung 
(Exequatur) zuständig ist. 
4 Im Übrigen ist die mit der Sache befasste Behörde oder die 
Verfahrensleitung zuständig, Rechtshilfegesuche, die ihren 
Tätigkeitsbereich betreffen, entgegenzunehmen oder zu stellen. 

Art. 138 Gerichtsberichterstattung (Art. 72 StPO) 
Das Kantonsgericht erlässt ein Reglement über die 
Gerichtsberichterstattung. 

Art. 139 Mitteilung an Behörden (Art. 75 und 84 StPO) 
1 Die Verfahrensleitung informiert die zuständigen Verwaltungsbehörden, 
wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse dies rechtfertigt, 
insbesondere wenn der Sachverhalt Anlass zu einer administrativen 
Massnahme geben kann. 
2 Informationen (Auskünfte oder Urkunden) werden in geeigneter Form 
mitgeteilt. Wenn nötig werden die davon betroffenen Personen vorher 
angehört. 
3 Vorbehalten bleiben die in anderen Gesetzen vorgesehenen 
Mitteilungspflichten oder -ermächtigungen. 
4 Die Staatsanwaltschaft zeigt dem Justizrat jede Strafuntersuchung an, die 
gegen eine Richterin oder einen Richter geführt wird. 

Art. 140 Bearbeitung von Personendaten (Art. 99 StPO) 
Die Bearbeitung und Aufbewahrung von Daten nach Abschluss des 
Strafverfahrens richtet sich nach Bundesrecht und überdies nach: 
a) dem Gesetz über den Datenschutz (DSchG); 
b) dem Reglement über die Sicherheit der Personendaten (DSR); 
c) den Richtlinien des Kantonsgerichts über die Vorarchivierung von 

Gerichtsakten. 
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Art. 141 Parteieigenschaft (Art. 104 Abs. 2 StPO) 
Eine kantonale Behörde kann sich im Strafverfahren als Partei 
konstituieren, soweit das Gesetz dies vorsieht. 

Art. 142 Rechtsvertretung 
a) Anwaltliches Vertretungsmonopol (Art. 127 StPO) 

Die Vertretung vor den Gerichtsbehörden ist den in den kantonalen 
Registern und Listen eingetragenen Anwältinnen und Anwälten 
vorbehalten. 

Art. 143 b) Amtliche Verteidigung (Art. 132 und 133 StPO) 
1 Die Verfahrensleitung bestimmt die amtliche Verteidigung nach einem 
angemessenen Turnus aus den Anwältinnen und Anwälten, die in den 
kantonalen Registern eingetragen sind. 
2 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Tarif über die unentgeltliche 
Rechtspflege entschädigt. 

Art. 144 c) Verteidigung bei der ersten Einvernahme (Art. 158 StPO) 
1 Die beschuldigte Person kann bei der ersten polizeilichen Einvernahme 
beantragen, dass die Polizei mit der Wahlverteidigung oder gegebenenfalls 
mit den Anwältinnen und Anwälten im Bereitschaftsdienst Kontakt 
aufnimmt. 
2 Jede im kantonalen Register der Anwältinnen und Anwälte eingetragene 
Person ist zum Bereitschaftsdienst verpflichtet; ein Bereitschaftsdienst wird 
von der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit dem Anwaltsverband 
organisiert. 
3 Der Staat gewährleistet der Anwältin oder dem Anwalt der ersten Stunde 
für ihre erste Intervention eine Entschädigung nach dem Tarif über die 
unentgeltliche Rechtspflege. Der Staatsrat bestimmt auf dem 
Verordnungsweg einen Tarifzuschlag für während des Bereitschaftsdienstes 
geleistete Einsätze. 

Art. 145 Einvernahmen (Art. 142 StPO) 
1 Mit Zustimmung der Parteien kann die Staatsanwaltschaft die 
Durchführung der Einvernahmen an eine Gerichtsschreiberin oder einen 
Gerichtsschreiber delegieren. Sie kann die Einvernahme eines Opfers der 
Polizei anvertrauen. 
2 Ausgeschlossen ist die Delegation in Verfahren wegen schwerer 
Straftaten. 
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3 Schwere Straftaten sind Delikte, für die das Gesetz eine 
Mindestfreiheitsstrafe von zwei Jahren vorschreibt oder bei denen der Tod 
eines Menschen verursacht wurde, sowie andere von der Staatsanwaltschaft 
durch Reglement bezeichnete Straftaten. 

Art. 146 Schutzmassnahmen (Art. 156 StPO) 
1 Bleiben Personen nach Abschluss des Verfahrens bedroht, so kann die für 
die Beziehungen zur richterlichen Gewalt zuständige Direktion alle 
Schutzmassnahmen treffen, die ihr für den Schutz dieser Personen nach 
Artikel 149 StPO angemessen erscheinen. 
2 Sie kann diese Personen namentlich mit einer Legende nach Artikel 288 
Abs. 1 StPO ausstatten und ihnen die hierfür erforderlichen Dokumente 
ausstellen. 
3 Der Staatsrat bestimmt die Einzelheiten. 

Art. 147 Beizug von Akten (Art. 194 StPO) 
Die Gerichtsbehörden können im Abrufverfahren auf die Daten des für die 
direkten Steuern zuständigen kantonalen Amtes 1) sowie der 
Betreibungsämter zugreifen, sofern diese Daten für die Festlegung des 
Bussenbetrages oder des Tagessatzes aufgrund der wirtschaftlichen Situation 
des Täters notwendig sind. Der Staatsrat legt die Modalitäten in einem 
Reglement fest. 

1) Heute: Kantonale Steuerverwaltung. 

Art. 148 Zwangsmassnahmen 
a) Befugnisse der Polizei (Art. 198 StPO) 

1 Wo das Bundesrecht die Polizei zur Anordnung von Zwangsmassnahmen 
ermächtigt, steht diese Befugnis jedem Mitglied der Kantonspolizei zu. 
2 Allerdings kann nur ein Offizier der Gerichtspolizei: 
a) die Verlängerung der vorläufigen Festnahme auf über drei Stunden 

bewilligen (Art. 217 ff. StPO); 
b) in dringenden Fällen eine Ausschreibung veranlassen (Art. 210 Abs. 1 

StPO), 
c) wenn Gefahr im Verzug ist, eine Hausdurchsuchung durch die Polizei 

ohne Hausdurchsuchungsbefehl bewilligen (Art. 213 Abs. 2 StPO), 
d) wenn Gefahr im Verzug ist, die Untersuchung von nicht einsehbaren 

Körperöffnungen und Körperhöhlen und ohne Befehle Durchsuchungen 
anordnen (Art. 241 Abs. 3 StPO), 
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e) eine Observation an allgemein zugänglichen Orten anordnen (Art. 282 

StPO). 

Art. 149 b) Mithilfe der Öffentlichkeit (Art. 211 StPO) 
1 Hilft die Öffentlichkeit bei der Fahndung mit, so kann die 
Verfahrensleitung für Personen, deren Mitwirkung sich für den Ausgang 
des Verfahrens als nützlich erweist, eine Belohnung vorsehen. Der Betrag 
der Belohnung wird mit Zustimmung der Präsidentin oder des Präsidenten 
der Strafkammer des Kantonsgerichts festgelegt. 
2 Der Staatsrat regelt auf dem Verordnungsweg die Einzelheiten und 
bestimmt die Beträge, die als Belohnung ausgerichtet werden können. 

Art. 150 c) Haftanstalt (Art. 234 StPO) 
Die Verfahrensleitung entscheidet, ob eine Person in Untersuchungs- oder 
Sicherheitshaft aus medizinischen Gründen in ein Spital oder in eine 
psychiatrische Klinik einzuweisen ist. 

Art. 151 d) Rechtsstellung der inhaftierten Person (Art. 235 StPO) 
Der Staatsrat regelt auf dem Verordnungsweg die Rechte und Pflichten der 
inhaftierten Personen, ihre Beschwerdemöglichkeiten und die 
Disziplinarmassnahmen. 

Art. 152 e) Aufsicht über die Haftanstalten 
Die Aufsicht über die Haftanstalten richtet sich nach der 
Spezialgesetzgebung. 

Art. 153 f) Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug (Art. 236 StPO) 
Der vorzeitige Straf- und Massnahmenvollzug bedarf der Zustimmung der 
Vollzugsbehörde gemäss dem Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch. 

Art. 154 g) Aussergewöhnliche Todesfälle (Art. 253 StPO) 
1 Jede Ärztin und jeder Arzt ist verpflichtet, aussergewöhnliche Todesfälle 
unverzüglich der Polizei oder der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. 
2 Die Folgen der Verletzung dieser Mitteilungspflicht bestimmen sich nach 
der Gesundheitsgesetzgebung. 

Art. 155 h) Stellung der verdeckten Ermittlerinnen und Ermittler und der 
Führungspersonen (Art. 286 ff. StPO) 

1 Die Kommandantin oder der Kommandant der Kantonspolizei legt im 
Einvernehmen mit dem für das Personalwesen zuständigen Amt die Rechte 
und Pflichten der Privatperson fest, die als verdeckte Ermittlerin oder 
verdeckter Ermittler angestellt sind. 
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2 Sie oder er handelt die notwendigen Verträge aus und schliesst sie ab. 
3 Für verdeckt ermittelnde Personen und Führungspersonen, die der 
Kantonspolizei angehören, gilt die Gesetzgebung über das Staatspersonal. 

Art. 156 Anzeigepflicht (Art. 302 StPO) 
Die Anzeigepflicht der Mitglieder anderer Behörden wird in der 
Spezialgesetzgebung geregelt. 

Art. 157 Selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts 
(Art. 363 StPO) 

1 Bei einem erstinstanzlichen Urteil trifft die betreffende Richterin oder der 
betreffende Richter auch die selbstständigen nachträglichen Entscheide; bei 
einem Urteil einer Kollegialbehörde ist deren Präsidentin oder Präsident 
dafür zuständig. 
2 Nachträgliche Entscheide nach Artikel 363 Abs. 3 StPO werden von der 
Strafvollzugsbehörde getroffen. 

Art. 158 Rechtsmittellegitimation (Art. 381 StPO) 
Die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt, die oder der mit der Sache 
befasst ist, sowie die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt 
sind berechtigt, Rechtsmittel einzulegen. 

Art. 159 Rückgriff (Art. 420 StPO) 
1 Die für die Beziehungen zur richterlichen Gewalt zuständige Direktion ist 
die für den Rückgriff nach Artikel 420 StPO zuständige Behörde. 
2 Vorbehalten bleibt der Rückgriff des Staats nach dem Gesetz über die 
Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger. 

Art. 160 Vollzug von Strafen und Massnahmen (Art. 439 StPO) 
1 Die Gerichtsbehörden übermitteln der für den Vollzug der strafrechtlichen 
Sanktionen zuständigen Behörde folgende Unterlagen: 
a) eine Kopie des schriftlichen Urteilsdispositivs nach Eintritt der 

Rechtskraft, wenn das Urteil auf Freiheitsstrafe, eine Massnahme oder 
gemeinnützige Arbeit lautet; 

b) eine Kopie der entsprechenden ausgefertigten Urteile oder der 
Strafbefehle; 

c) eine Kopie der ärztlichen Gutachten. 
2 Die für den Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen zuständige Behörde 
kann verlangen, dass ihr das Gerichtsdossier zur Verfügung gestellt wird. 
Sie kann mit einem Abrufverfahren Zugriff auf die Daten erhalten, die zur 
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Identifizierung der verurteilten Personen dienen oder die sich auf die 
ausgesprochenen strafrechtlichen Sanktionen oder den Bezug der Bussen 
und Geldstrafen beziehen. 
3 Der Vollzug und die Vollstreckung der strafrechtlichen Sanktionen 
werden im Übrigen im Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch geregelt. 

Art. 161 Vollzug von Geldleistungspflichten (Art. 442 StPO) 
Für die Einziehung von Geldleistungen ist die Behörde zuständig, die den 
Entscheid getroffen hat; diese Befugnis kann auf die Gerichtsschreiberin 
oder den Gerichtsschreiber übertragen werden. 

Art. 162 Amtliche Bekanntmachungen (Art. 444 StPO) 
Amtliche Bekanntmachungen werden von der Strafbehörde vorgenommen, 
deren Entscheid Anlass zur Bekanntmachung gab. 

Art. 163 Vollzug von Sanktionen im Jugendstrafprozess (Art. 42 JStPO) 
1 Die Präsidentinnen und Präsidenten des Jugendstrafgerichts sind die 
Vollzugsbehörde im Sinne der Jugendstrafprozessordnung. 
2 Zum Vollzug der Strafen und Massnahmen verfügen sie insbesondere 
über das für den Jugendschutz zuständige Amt 1). 

1) Heute: Jugendamt. 

VIII. TITEL 
Schlussbestimmungen 

Art. 164 Übergangsrecht 
a) Wahl der Richterinnen und Richter 

1 Die Richterinnen und Richter im Sinne dieses Gesetzes, die vor dem 1. 
Januar 2008 ernannt oder gewählt worden sind, werden gemäss diesem 
Gesetz wiedergewählt. Das Wahlverfahren wird jedoch ohne 
Ausschreibung durchgeführt, sofern der Justizrat nicht etwas anderes 
beschliesst. 
2 Der Grosse Rat kann eine kollektive Wiederwahl der Richterinnen und 
Richter durchführen, deren Amt nicht ausgeschrieben worden ist. 
3 Sie werden auf das Ende ihrer Amtszeit wiedergewählt. 

Art. 165 b) Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 
Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes gewählt wurden, müssen die Wählbarkeitsvoraussetzungen nach 
Artikel 10 spätestens bis 1. Januar 2016 erfüllen. 
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Art. 166 c) Zusammensetzung des Kantonsgerichts 
Bis 1. Januar 2013 gehören dem Kantonsgericht an: 
a) zwölf bis sechzehn Richterinnen und Richter und mindestens ebenso 

viele Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter; 
b) vier Beisitzerinnen und Beisitzer beim Steuergerichtshof, zwei 

Beisitzerinnen und Beisitzer beim Sozialversicherungsgerichtshof und 
sechs Ersatzbeisitzerinnen und Ersatzbeisitzer. 

Art. 167 d) Generalstaatsanwältin oder Generalstaatsanwalt 
Der Wahl der ersten Generalstaatsanwältin oder des ersten 
Generalstaatsanwalts vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geht eine 
Ausschreibung voraus. 

Art. 168 e) Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
1 Damit unbefristet angestellte Magistratspersonen des 
Untersuchungsrichteramtes und der Staatsanwaltschaft das Amt einer 
Staatsanwältin oder eines Staatsanwalts nach Artikel 69 dieses Gesetzes 
bekleiden können, ist die Wahl durch den Grossen Rat erforderlich. Die 
Stellen werden nicht ausgeschrieben. 
2 Dieses Verfahren gilt auch für die Magistratspersonen, deren Wiederwahl 
nach Artikel 164 noch nicht stattgefunden hat. 

Art. 169 f) Entschädigungen 
1 Werden Berufsrichterinnen und -richter nicht wiedergewählt oder 
Magistratspersonen nach Artikel 168 nicht gewählt, so haben sie Anspruch 
auf eine Entschädigung in der Höhe eines Jahresgehalts. 
2 Die Entschädigung wird jedoch nicht geschuldet, wenn sie aus einem vom 
Justizrat gebührend festgestellten Abberufungsgrund nicht wiedergewählt 
werden. 
3 Absatz 1 gilt nicht für die Richterinnen und Richter, die den 
Übergangsbestimmungen des Gesetzes über die Gehälter und die berufliche 
Vorsorge der Staatsräte, der Oberamtmänner und der Kantonsrichter 
unterstellt sind. 

Art. 170 Aufhebung bisherigen Rechts 
Es werden aufgehoben: 
a) das Gesetz vom 11. Hornung (Februar) 1873 über die 

Staatsanwaltschaft (SGF 122.4.1); 
b) das Gesetz vom 6. Oktober 2006 über den Justizrat (JRG) (SGF 130.1); 
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c) das Gesetz vom 22. November 1949 über die Gerichtsorganisation 

(SGF 131.0.1); 
d) das Gesetz vom 11. Mai 2007 über die Wahl der Richterinnen und 

Richter und die Aufsicht über sie (RWAG) (SGF 131.0.2); 
e) das Gesetz vom 14. November 2007 über die Organisation des 

Kantonsgerichts (KGOG) (SGF 131.1.1); 
f) das Gesetz vom 22. November 1972 über die Gewerbegerichtsbarkeit 

(SGF 132.1); 
g) das Gesetz vom 18. Mai 1989 über die Mietgerichtsbarkeit (MGG) 

(SGF 132.2); 
h) das Gesetz vom 27. November 1973 über die Jugendstrafrechtspflege 

(SGF 132.6); 
i) das Gesetz vom 4. Oktober 1999 über die unentgeltliche Rechtspflege 

(SGF 136.1); 
j) das Gesetz vom 26. Juni 2006 zur Einführung der eingetragenen 

Partnerschaft in die kantonale Gesetzgebung (SGF 211.2.5); 
k) das Einführungsgesetz vom 13. Mai 1942 zum Bundesgesetz vom 10. 

Dezember 1941 über die Revision des zwanzigsten Titels des 
Obligationenrechts (die Bürgschaft) (SGF 220.2); 

l) die Zivilprozessordnung vom 28. April 1953 (SGF 270.1); 
m) das Gesetz vom 11. Februar 1965 betreffend den Ablauf von Fristen 

(SGF 270.3); 
n) das Gesetz vom 19. Mai 1971 zur Änderung der Zivilprozessordnung 

vom 28. April 1953 (Anwendung des Konkordates über die 
Schiedsgerichtsbarkeit) (SGF 279.2); 

o) das Gesetz vom 25. Februar 1893, den Entscheidungen der 
Verwaltungsbehörde die in Artikel 80 des eidgenössischen 
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vorgesehene exekutorische 
Kraft verleihend (SGF 28.3); 

p) die Strafprozessordnung vom 14. November 1996 (StPO) (SGF 32.1); 
q) das Gesetz vom 18. September 1997 zur Anpassung der kantonalen 

Gesetzgebung an die Strafprozessordnung [Übergangsrecht] (SGF 
32.2); 

r) das Gesetz vom 10. November 1983 zur Ausführung der 
Bundesgesetzgebung über internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
(SGF 35.2); 
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s) das Gesetz vom 28. Hornung (Februar) 1885 über den Freigang der 

Polizeiangestellten (SGF 550.7); 
t) das Gesetz vom 22. November 1989 über die Einführung eines 

einfachen und raschen Verfahrens im Bereich des 
Konsumentenschutzes und des unlauteren Wettbewerbs (SGF 944.2). 

Art. 171 Kündigung interkantonaler Vereinbarungen 
1 Der Kanton Freiburg verzichtet auf seine Mitgliedschaft bei folgenden 
interkantonalen Vereinbarungen: 
a) das Konkordat vom 9. November 1974 über die Gewährung 

gegenseitiger Rechtshilfe in Zivilsachen (SGF 274.1); 
b) das Konkordat vom 10. März 1977 über die Vollstreckung von 

Zivilurteilen (SGF 276.1); 
c) das Konkordat vom 27. März 1969 über die Schiedsgerichtsbarkeit 

(SGF 279.1); 
d) das Konkordat vom 28. Oktober 1971 über die Gewährung 

gegenseitiger Rechtshilfe zur Vollstreckung öffentlich-rechtlicher 
Ansprüche (SGF 28.2); 

e) das Konkordat vom 5. November 1992 über die Rechtshilfe und die 
interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen (SGF 35.1). 

2 Der Staatsrat wird beauftragt, diesen Verzicht den zuständigen Behörden 
und Organisationen mitzuteilen. 

Art. 172 Änderung bisherigen Rechts 
1 Die folgenden Gesetze werden gemäss dem Anhang, der Bestandteil 
dieses Gesetzes ist, geändert: 
1. das Gesetz vom 7. Februar 2006 über die kantonale Statistik (StatG) 

(SGF 110.1); 
2. das Ausführungsgesetz vom 13. November 2007 zum Bundesgesetz 

über die Ausländerinnen und Ausländer (AGAuG) (SGF 114.22.1); 
3. das Gesetz vom 6. April 2001 über die Ausübung der politischen 

Rechte (PRG) (SGF 115.1); 
4. das Gesetz vom 17. Oktober 2001 über das Staatspersonal (StPG) (SGF 

122.70.1); 
5. das Gesetz vom 12. Dezember 2002 über den Anwaltsberuf (AnwG) 

(SGF 137.1); 
6. das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (SGF 140.1); 
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7. das Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) 

(SGF 150.1); 
8. das Gesetz vom 26. September 1990 über die Beziehungen zwischen 

den Kirchen und dem Staat (SGF 190.1); 
9. das Einführungsgesetz vom 22. November 1911 zum Schweizerischen 

Zivilgesetzbuch für den Kanton Freiburg (SGF 210.1); 
10. das Zivilstandsgesetz (ZStG) vom 14. September 2004 (SGF 211.2.1); 
11. das Gesetz vom 23. November 1949 über die Organisation des 

Vormundschaftswesens (SGF 212.5.1); 
12. das Ausführungsgesetz vom 24. September 1987 zum Bundesgesetz 

über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (SGF 
214.12.1); 

13. das Gesetz vom 28. Februar 1986 über das Grundbuch (SGF 214.5.1); 
14. das Gesetz vom 7. November 2003 über die amtliche Vermessung 

(AVG) (SGF 214.6.1); 
15. das Ausführungsgesetz vom 9. Mai 1996 über den Mietvertrag und den 

nichtlandwirtschaftlichen Pachtvertrag (MPVG) (SGF 222.3.1); 
16. das Ausführungsgesetz vom 24. Februar 1987 zum Bundesgesetz über 

die landwirtschaftliche Pacht (SGF 222.4.3); 
17. das Gesetz vom 20. September 1967 über das Notariat (SGF 261.1); 
18. das Gesetz vom 11. Mai 1891 betreffend Einführung des 

Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SGF 28.1); 
19. das Einführungsgesetz vom 6. Oktober 2006 zum Strafgesetzbuch 

(EGStGB) (SGF 31.1); 
20. das Ausführungsgesetz vom 8. Oktober 1992 zur Bundesgesetzgebung 

über die Hilfe an Opfer von Straftaten (SGF 32.4); 
21. das Gesetz vom 13. Dezember 2007 über die Berufsbildung (BBiG) 

(SGF 420.1); 
22. das Gesetz vom 23. März 2004 über den Zivilschutz (ZSG) (SGF 52.1); 
23. das Gesetz vom 15. November 1990 über die Kantonspolizei (SGF 

551.1); 
24. das Subventionsgesetz vom 17. November 1999 (SubG) (SGF 616.1); 
25. das Gesetz vom 6. Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern (DStG) 

(SGF 631.1); 
26. das Gesetz vom 10. Mai 1963 über die Gemeindesteuern (SGF 632.1); 
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27. das Gesetz vom 1. Mai 1996 über die Handänderungs- und 

Grundpfandrechtssteuern (SGF 635.1.1); 
28. das Gesetz vom 14. September 2007 über die Erbschafts- und 

Schenkungssteuer (ESchG) (SGF 635.2.1); 
29. das Gesetz vom 14. Dezember 1967 über die Besteuerung der 

Motorfahrzeuge und Anhänger (SGF 635.4.1); 
30. das Gesetz vom 25. September 1974 betreffend die Besteuerung der 

Schiffe (SGF 635.4.2); 
31. das Gesetz vom 28. September 1993 über die Steuer zum Ausgleich der 

Verminderung des Kulturlandes (SGF 635.6.1); 
32. das Raumplanungs- und Baugesetz (RPBG) vom 2. Dezember 2008 

(SGF 710.1); 
33. das Ausführungsgesetz vom 17. September 1986 zur 

Bundesgesetzgebung über den Tierschutz (SGF 725.1); 
34. das Gesetz vom 2. November 2006 über die Hundehaltung (HHG) (SGF 

725.3); 
35. das Gesetz vom 12. November 1964 betreffend die Feuerpolizei und 

den Schutz gegen Elementarschäden (SGF 731.0.1); 
36. das Gesetz vom 6. Mai 1965 über die Versicherung der Gebäude gegen 

Brand und andere Schäden (SGF 732.1.1); 
37. das Gesetz vom 3. Februar 1966 über die obligatorische Versicherung 

der Fahrhabe gegen Feuerschäden (SGF 732.2.1); 
38. das Gesetz vom 4. Februar 1972 über die öffentlichen Sachen (SGF 

750.1); 
39. das Gesetz vom 23. Februar 1984 über die Enteignung (SGF 76.1); 
40. das Energiegesetz vom 9. Juni 2000 (SGF 770.1); 
41. das Gesetz vom 12. November 1981 zur Ausführung der 

Bundesgesetzgebung über den Strassenverkehr (AGSVG) (SGF 781.1); 
42. das Ausführungsgesetz vom 7. Februar 1991 zur Bundesgesetzgebung 

über die Binnenschifffahrt (SGF 785.1); 
43. das Gesetz vom 13. November 1996 über die Abfallbewirtschaftung 

(ABG) (SGF 810.2); 
44. das Gewässergesetz vom 18. Dezember 2009 (GewG) (SGF 812.1); 
45. das Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 (SGF 821.0.1); 
46. das Gesetz vom 13. Juni 2007 über die Lebensmittelsicherheit (SGF 

821.30.1); 
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47. das Sozialhilfegesetz vom 14. November 1991 (SGF 831.0.1); 
48. das Gesetz vom 26. September 1990 über die Familienzulagen (SGF 

836.1); 
49. das Ausführungsgesetz vom 8. Februar 1966 zum Bundesgesetz vom 

13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 
(Arbeitsgesetz) (SGF 864.1.1); 

50. das Gesetz vom 13. November 1996 über die Beschäftigung und die 
Arbeitslosenhilfe (BAHG) (SGF 866.1.1); 

51. das Gesetz vom 13. Februar 2003 über die Nutztierversicherung 
(NTVG) (SGF 914.20.1); 

52. das Gesetz vom 30. Mai 1990 über die Bodenverbesserungen (SGF 
917.1); 

53. das Gesetz vom 2. März 1999 über den Wald und den Schutz vor 
Naturereignissen (WSG) (SGF 921.1); 

54. das Gesetz vom 14. November 1996 über die Jagd sowie den Schutz 
wild lebender Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume (JaG) (SGF 
922.1); 

55. das Gesetz vom 15. Mai 1979 über die Fischerei (SGF 923.1); 
56. das Gesetz vom 25. September 1997 über die Ausübung des Handels 

(SGF 940.1); 
57. das Gesetz vom 6. November 1986 über die Reklamen (SGF 941.2); 
58. das Gesetz vom 19. Februar 1992 über die Spielapparate und 

Spielsalons (SGF 946.1); 
59. das Gesetz vom 13. Oktober 2005 über den Tourismus (TG) (SGF 

951.1); 
60. das Gesetz vom 24. September 1991 über die öffentlichen Gaststätten 

und den Tanz (GTG) (SGF 952.1); 
61. das Gesetz vom 15. November 1977 über das Filmwesen und das 

Theater (SGF 953.1); 
62. das Lotteriegesetz vom 14. Dezember 2000 (SGF 958.1). 
2 Im Übrigen passen die Vollzugsorgane für die amtlichen Publikationen 
die nicht durch dieses Gesetz geänderten Gesetze an, insbesondere um den 
Standardverweis auf das Justizgesetz darin aufzunehmen. Wird die 
Anpassung nach der Veröffentlichung des Erlasses in der Amtlichen 
Sammlung des Kantons Freiburg vorgenommen, so wird in dieser ein 
entsprechender Hinweis veröffentlicht. 
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Art. 173 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht 
dem Finanzreferendum. 
2 Es tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 

 

ANHANG 
Gesetzesänderungen 

Die in Artikel 172 erwähnten Gesetze werden wie folgt geändert: 
 … 
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